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Vorwort 
 
 
Schweizer Bäuerinnen und Bauern spielten in der Entwicklung des biologischen 
Landbaus eine führende Rolle. Schon kurz nach der Begründung der biologisch-
dynamischen Wirtschaftsweise durch Dr. Rudolf Steiner (1924) entstanden Betriebe 
in der Schweiz, die seine Methoden anwandten und den klimatischen und strukturel-
len Bedingungen der Schweiz anpassten. In den 40er Jahren entwickelte Dr. Hans 
Müller die organisch-biologische Wirtschaftsweise, lehrte die Landwirte die Bedeu-
tung eines fruchtbaren Bodens und verankerte den Gedanken der nachhaltigen Wirt-
schaftsweise mit geschlossenen Kreisläufen in der pflanzlichen Produktion. 1974 
wurde durch weitsichtige Vertreter beider Anbaumethoden das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau (FiBL) ins Leben gerufen, das die Aufgabe hat, die Beo-
bachtungen der Pioniere des biologischen Landbaus wissenschaftlich zu unter-
mauern. Die moderne Zeit des biologischen Landbaus wurde 1981 durch die Grün-
dung der Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen (BIO SUISSE) einge-
läutet. Heute umfasst dieser Dachverband über 30 bäuerliche Mitgliedorganisatio-
nen, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau und das Bio-Forum Mösch-
berg. 
Die ersten gemeinsamen Anbau-Richtlinien wurden 1981 verabschiedet und gleich-
zeitig wurde die Schutzmarke für den kontrollierten biologischen Anbau, die Knos-
pe, geschaffen. Heute ist die Knospe ein begehrtes Label mit einer hohen Glaubwür-
digkeit bei Konsumentinnen und Konsumenten. 
Die hier vorliegende Überarbeitung und Anpassung der BIO SUISSE Richtlinien 
regelt die Kontrolle und Deklaration gemäss den Anforderungen der Verordnung 
über den ökologischen Landbau der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizer 
Bio-Verordnung, geht aber in der Produktionstechnik (Pflanzenbau, Tierhaltung) 
und in der Verarbeitung teilweise bedeutend weiter. 
 
 
BIO SUISSE 

 
Regina Fuhrer 
Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesehilfe 
Die in den Richtlinien mit einem � bezeichneten zusätzlichen Unterlagen können 
bei der BIO SUISSE bezogen und die meisten davon auf der Internetseite der BIO 
SUISSE im PDF-Format heruntergeladen werden. 
Die Weisungen der Markenkommissionen finden sich in zwei separaten Broschüren 
«Teil Produzenten» und « Teil Lizenznehmer und Hofverarbeiter». 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
AKB Aussenklimabereich 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BTS Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 

Cu Kupfer 

DGVE Düngergrossvieheinheit 

DZV Direktzahlungsverordnung 

ET Embryotransfer 

EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 

FAM Forschungsinstitut für Milchwirtschaft 

FiBL Forschungsanstalt für biologischen Landbau 

GVO Gentechnisch veränderte Organismen 

HFL Hochfrequenzlicht 

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements  

JH Junghennen 

LH Legehennen 

LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau 

MG Mastgeflügel 

MKA Markenkommission Anbau  

MKI Markenkommission Import 

MKV Markenkommission Verarbeitung und Handel 

PVC Polyvinylchlorid  

RAUS Verordnung über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien 

SöBV Sömmerungsbeitragsverordnung 

SRVA Service romand de vulgarisation agricole 

TS Trockensubstanz 

UV Ultraviolett 
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Präambel 

GRUNDSÄTZE DES BIOLOGISCHEN LANDBAUS� 

Land schonend bewirtschaften 
Im Wissen, dass ein gesunder Boden, gesunde Luft, gesundes Wasser und eine Viel-
falt von grossen und kleinen Pflanzen und Tieren unersetzlich sind, ist der biologi-
sche Landbau stets um einen möglichst schonungsvollen Umgang mit Natur und 
Umwelt bemüht. 

Verantwortung wahrnehmen 
Biobäuerinnen und Biobauern sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den natürli-
chen Lebensgrundlagen bewusst und versuchen, ihre Arbeit mit den natürlichen 
Kreisläufen in Einklang zu bringen. Als menschliche Kulturmassnahme ist die 
Landwirtschaft immer ein Eingriff in die Natur. 

Vielfalt bewahren 
Der biologische Landbau muss eingebettet sein in ein vielfältiges, sich selbst regu-
lierendes Ökosystem. Hecken, Trockenrasen, Ackerrandstreifen, Hochstammbäume 
und andere Biotope bereichern nicht nur das Landschaftsbild, sondern tragen dazu 
bei, die Artenvielfalt zu erhalten und damit auch die Nützlinge zu fördern. 

Lebendiger Boden 
Auf die Dauer wird nur ein lebendiger Boden Früchte tragen. Deshalb ist die Erhal-
tung und Steigerung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit durch geeignete Kultur-
massnahmen im biologischen Landbau von zentraler Bedeutung. Alles, was diesem 
Ziel widerspricht, ist zu unterlassen. Verboten ist insbesondere die Anwendung 
chemisch-synthetischer Dünger. 

Vorbeugender Pflanzenschutz 
Die Gesundheit der Kulturpflanzen wird bestimmt durch die Wahl klimatisch geeig-
neter, widerstandsfähiger Sorten und Arten, eine harmonische Düngung und geeig-
nete Anbau- und Pflegemassnahmen. Die Verwendung chemisch synthetisierter 
Pflanzenschutzmittel ist untersagt. 

Artgerechte Nutztierhaltung 
Den artspezifischen Bedürfnissen aller Nutztiere ist Rechnung zu tragen. Dabei 
werden ethische und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt. Angestrebt wird 
eine hohe Lebensleistung der Tiere, jedoch keine Spitzenleistungen. Embryotransfer 
ist nicht zugelassen. 

Verzicht auf Gentechnik 
Auf gentechnische Eingriffe und den Einsatz von gentechnisch veränderten Orga-
nismen (GVO) und deren Folgeprodukte wird im biologischen Landbau (Produktion 
und Verarbeitung) verzichtet. 

Qualität erzeugen 
Quantität in der Produktion darf nicht auf Kosten der inneren Qualität erzielt wer-
den. 

                                                           
�  Die Bezeichnungen «biologischer Landbau» und «ökologischer Landbau» werden in der 

Schweiz und im Ausland gleichbedeutend gebraucht. 
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2.2.4 Wenn nachweislich kein Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial gemäss Art. 
2.2.2 in branchenüblicher Qualität und Quantität erhältlich ist, kann während einer 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2003 ungebeiztes nicht-biologisches Saatgut resp. 
vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden. Der Einsatz von gebeiztem 
Saatgut ist nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Die MKA regelt die Nachweis-
pflicht und die Ausnahmeregelung für die einzelnen Kulturarten während dieser 
Übergangsfrist jährlich neu. 

 
2.2.5 Über Ausnahmeregelungen für die Verwendung von nicht-biologischem Saatgut und 

vegetativem Vermehrungsmaterial nach dem 31.12.2003 entscheidet, im Rahmen 
der geltenden Gesetzgebung, die MKA. 

 Anforderungen an die Produktion  
2.2.6 Bei mit der Knospe ausgezeichnetem Saatgut muss die Mutterpflanze, bei 

vegetativem Vermehrungsmaterial müssen die Elternpflanzen während mindestens 
einer Generation, oder bei ausdauernden Kulturen für die Dauer von zwei Wachs-
tumsperioden, auf einem Knospe-anerkannten Betrieb angebaut werden. Weiter-
gehende Anforderungen an die Vermehrung der einzelnen Arten werden in Merk-
blättern und Weisungen festgelegt. 

 
� zu Kap. 2.2:  

- Weisungen «Jungpflanzenanzucht im biologischen Gemüse- und Kräuter-
anbau»  

- Merkblatt «Saatgut, veg. Vermehrungsmaterial und Jungpflanzen» der MKA  

2.3 PFLANZENSCHUTZ 
 

2.3.1 Eine geeignete Sortenwahl, die Förderung der Bodengare, harmonische Düngung, 
geeignete Anbau- und Pflegemassnahmen (z.B. Fruchtfolge, Pflanzenart, Mischkul-
turen, Pflanzenabstand, Gründüngung) beugen einem Befall durch Schädlinge und 
Krankheiten vor. Vielfältige Lebensräume wie Hecken, Nistplätze oder Feuchtbio-
tope schaffen günstige Bedingungen für die natürlichen Feinde von Schädlingen und 
Krankheiten. 

 
2.3.2 Zur Steigerung der Selbstregulation in den Kulturen und zur Förderung der 

Widerstandskraft der Pflanzen gegen das Überhandnehmen möglicher Schadorga-
nismen (Pilze, Bakterien, Insekten und andere Tiere) können Regulierungs- und 
Stärkungsmittel gemäss Anhang 2 und der jährlich aktualisierten Hilfsstoffliste des 
FiBL eingesetzt werden. 

 
2.3.3 Zur direkten Regulierung von Schadorganismen sind mechanische und 

biotechnische Massnahmen sowie Präparate gemäss Anhang 2 und der jährlich aktu-
alisierten Hilfsstoffliste des FiBL zugelassen, sofern nach Abschätzung der Schäd-
lings-Nützlings-Entwicklung ein bedeutender Schaden an den Kulturen zu erwarten 
ist. Die Auswahl und Ausführung der Massnahmen muss gezielt, d.h. für die Neben-
organismen schonend erfolgen. 

 
2.3.4 Die Verwendung chemisch-synthetischer und gentechnisch hergestellter 

Pflanzenschutzmittel ist untersagt. Deren Rückstände dürfen auf den Produkten 
nicht nachweisbar sein, sofern sie nicht auf eine allgemeine Umweltbelastung zu-
rückzuführen sind. Parzellen, die der Gefahr einer starken Immission von chemisch-
synthetischen oder gentechnisch hergestellten Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind, 
können von der Knospe-Vermarktung ausgeschlossen werden bzw. es kann durch 
die MKA das Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung der Kontamination 
verlangt werden. Erlaubte Pflanzenschutzmittel sind in der Liste in Anhang 2 und 
der jährlich aktualisierten Hilfsstoffliste des FiBL festgelegt. In dieser Liste nicht 
ausdrücklich aufgeführte Mittel sind nicht zugelassen. 
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2.3.5 Die Unkrautregulierung erfolgt durch Kulturmassnahmen und mechanische Mittel. 
Abflammen ist erlaubt. Das Dämpfen des Bodens im Freiland ist untersagt. 

 
2.3.6 Jegliche Anwendung von Herbiziden und Wachstumsregulatoren (Halmverkürzer, 

chemische Fruchtausdünnung, Bodendesinfektionsmittel sowie Stielweichmacher 
u.a.) und Welkemitteln ist untersagt. 

 
� zu Kap 2.3: Hilfsstoffliste des FiBL, Teil «Zugelassene 

Pflanzenbehandlungsmittel»  

2.4 FÖRDERUNG DER ARTENVIELFALT 

 Anrechenbare Flächen 
2.4.1 Der Betriebsleiter verpflichtet sich zur Erhaltung, Ergänzung oder Neuanlage von 

naturnahen Lebensräumen (ökologische Ausgleichsflächen) und deren sachgerechter 
Pflege. Die ökologischen Ausgleichsflächen müssen auf dem Betrieb mindestens 7 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmachen. Sie müssen auf der Be-
triebsfläche im üblichen Bewirtschaftungsbereich des Betriebes liegen und Eigen-
tum oder Pachtland des Bewirtschafters sein. 

 
 
 Folgende Elemente können angerechnet werden: 

�� extensiv genutzte Wiesen 
�� extensiv genutzte Weiden 
�� Waldweiden 
�� wenig intensiv genutzte Wiesen 
�� Streueflächen 
�� Ackerschonstreifen 
�� Buntbrachen 
�� Rotationsbrachen 
�� Hochstamm-Feldobstbäume (1 Are pro Baum) 
�� einheimische, standortgerechte Einzelbäume (1 Are pro Baum) und Alleen 
�� Hecken, Feld- und Ufergehölze 
�� Wassergräben, Tümpel, Teiche 
�� Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle 
�� Trockenmauern 
�� unbefestigte, natürliche Wege 
�� weitere ökologische Ausgleichsflächen 

 
 Alle Elemente, welche in der Direktzahlungsverordnung (DZV) definiert sind, 

müssen mindestens gemäss den Anforderungen dieser Verordnung bewirtschaftet 
werden. 

 
2.4.2 Bei der Aufteilung von ökologischen Ausgleichsflächen auf verschiedene 

Bewirtschafter sind die verschiedenen Elemente von der zuständigen Amtsstelle 
auszuscheiden und die den einzelnen Bewirtschaftern zugeteilten Teilflächen festzu-
halten. Massgebend sind die Bedingungen der Direktzahlungsverordnung und der 
jeweils aktuellsten Version der «Wegleitung für den ökologischen Ausgleich auf 
dem Landwirtschaftsbetrieb» der Beratungszentralen LBL und SRVA. 

  Betriebe mit mehreren Produktionsstätten 
2.4.3 Betriebe mit mehreren Produktionsstätten, welche ausserhalb des üblichen 

Bewirtschaftungsbereichs liegen, müssen die ökologischen Ausgleichsflächen für 
jede Produktionsstätte anteilsmässig ausweisen. Bei Betrieben mit Flächen im Aus-
land müssen die ökologischen Ausgleichsflächen im Inland mindestens 7 Prozent 
der im Inland bewirtschafteten Flächen betragen. 
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 Mindestanteil extensiv genutzten Weid- und Wieslandes 
2.4.4 Der Anteil an wenig intensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Wiesen, extensiv 

genutzten Weiden, Waldweiden oder Streueflächen muss mindestens 5 Prozent der 
Dauergrünfläche, der Kunstwiesen (inkl. extensiv genutzte Wiese auf stillgelegtem 
Ackerland) und der Streuefläche betragen. 

 Randflächen 
2.4.5 Entlang von Wegen sind Grasstreifen von mindestens 0,5 Meter Breite zu belassen. 

Diese Grasstreifen können nur als ökologische Ausgleichsflächen angerechnet wer-
den, sofern sie sich auf der Betriebsfläche befinden, die entsprechenden Bedingun-
gen für extensiv oder wenig intensiv genutzte Wiesen eingehalten werden und min-
destens 3 Meter breit sind. In Dauerkulturen werden die ersten 3 Meter solcher 
Grasstreifen quer zur Bewirtschaftungsrichtung als Vorgewende (Anhaupt) zur Kul-
turfläche gerechnet. Sie können somit nicht als extensiv oder wenig intensiv genutz-
te Wiesen angerechnet werden. 

 
2.4.6 Entlang von Oberflächengewässern, Waldrändern, Hecken und Feldgehölzen 

müssen Wiesenstreifen von mindestens 3 Metern Breite vorhanden sein. Auf diese 
dürfen keine Dünger- und keine Pflanzenbehandlungsmittel ausgebracht werden. 

 Eine standortgemässe Beweidung der Streifen ist erlaubt. Die MKA kann für 
Hecken und Feldgehölze den obligatorischen Wiesenstreifen durch ein Ausbring-
verbot von Dünger- und Pflanzenbehandlungsmitteln ersetzen, wenn besondere 
arbeitstechnische Umstände dies verlangen (z.B. Feldbreite zwischen zwei Hecken), 
oder wenn die Hecke nicht auf der eigenen Betriebsfläche liegt. 

SPEZIALKULTUREN 
 

� zu Kap. 2.5ff (Spezialkulturen): Weisung «Produzierender Gartenbau 
(Zierpflanzenanbau)» 

2.5 GEMÜSEBAU 

 Erden und Substrate 
2.5.1 Der Anbau von Gemüse ist nur als Erdkultur erlaubt. Nicht zugelassen sind der 

Anbau auf Steinwolle, die Hydrokultur, die Nährfilmtechnik und ähnliche Verfah-
ren. Die Wassertreiberei bei Chicorée ist ohne Düngerzusatz erlaubt. 

 
2.5.2 Der Einsatz von Torf zur Anreicherung der Böden mit organischen Substanzen ist 

nicht gestattet. Ebenso ist die Verwendung von Styromull und anderen synthetischen 
Stoffen auf Böden und in Substraten verboten. 

 
2.5.3 Der Zukauf organischer Düngemittel dient nur als Ergänzung zu den Kulturmass-

nahmen. 
 

� zu Art. 2.5.1 – 2.5.3 (Erden und Substrate): Hilfsstoffliste des FiBL, Teil 
«Zugelassene Dünger und Handelssubstrate»  

 Jungpflanzen 
2.5.4 Jungpflanzen müssen selber angezogen oder von Betrieben gekauft werden, die 

Knospe-konform produzieren. Bei unvorhersehbaren Engpässen entscheidet die 
MKA im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die Anwendung. 

 
2.5.5 Bei der Jungpflanzenanzucht ist der Torfverbrauch möglichst einzuschränken. 
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 Dämpfen von Flächen und Erden 
2.5.6 Im bedeckten Anbau und bei der Setzlingsanzucht ist eine flache Dämpfung zur 

Beikraut-Regulierung erlaubt. Ebenso dürfen Erden und Substrate gedämpft werden. 
Das Dämpfen ist aber auf ein Minimum zu beschränken. 

 
2.5.7 Die Tiefdämpfung zur Bodenentseuchung bedarf einer Ausnahmebewilligung. 

 Anbau unter Glas und Plastik 
2.5.8 Im Winter (1. Dezember bis 28. Februar) dürfen die Kulturflächen lediglich frostfrei 

(ca. 5°C) gehalten werden. Ausgenommen ist die Jungpflanzenanzucht. 
 
2.5.9 Bei der Wahl des Heizungssystems und der verwendeten Brennstoffe ist die 

Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Zu achten ist auf eine gute Wärmedäm-
mung der Häuser. 

 
2.5.10 Die Verwendung von Flachfolien, Vliesen usw. ist auf ein Minimum zu 

beschränken. Gebrauchte Flachfolien, Vliese usw. sind dem Recycling zuzuführen. 

 Kräuteranbau 
2.5.11 Die Richtlinien für den Gemüseanbau gelten sinngemäss auch für den Anbau von 

Kräutern. 
 

� zu Kap. 2.5:  
- Weisung «Jungpflanzenanzucht im biologischen Gemüse- und Kräuter-

anbau» 
- Merkblatt der MKA «Saatgut, veg. Vermehrungsmaterial und Jungpflanzen»  

2.6 OBSTBAU 

 Anbauformen 
2.6.1 Die Baumform und die Pflanzdistanzen müssen eine genügende Belichtung der 

Früchte während der ganzen Vegetationszeit gewährleisten. Obstart, Sorte und Un-
terlage sind auf den Boden und die örtlichen Klimaverhältnisse abzustimmen. 

 Schnitt 
2.6.2 Um eine gute Fruchtqualität zu erreichen, fördert der Schnitt aufgelockerte 

Baumkronen mit ruhigem, aber kräftigem Fruchtholz. Er ist dem Zustand der Bäu-
me, der Sorte, der Baumform, der Wuchskraft und dem Baumalter anzupassen. 

 Bodenpflege 
2.6.3 Obstanlagen müssen ganzjährig begrünt sein. Die Begrünung ist so zu regulieren, 

dass eine artenreiche Flora und Fauna erhalten bleibt. Monokulturen in der Begrü-
nung sind zu unterlassen. 

 
2.6.4 Die Baumstreifen können, insbesondere in Junganlagen, mechanisch offen gehalten 

oder mit organischem Material (z.B. Rinden-Kompost, Rapsstroh) oder langlebigen 
Kunststoffgeweben abgedeckt werden. 

 Düngung und Mulchen 
2.6.5 Zugeführte organische Masse ist als Mulchdecke zu belassen oder eventuell flach 

einzuarbeiten. 
 
2.6.6 Düngung und Mulchen haben zeitgerecht und zurückhaltend zu erfolgen, damit das 

physiologische Gleichgewicht der Bäume nicht gestört und die Qualität der Früchte 
nicht vermindert wird. 
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 Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
2.6.7 Alle pflanzenbaulichen Massnahmen wie Wahl der Anbauform, des Baumabstandes, 

der Sorte und die Pflegemassnahmen dienen auch der Erhöhung der Widerstands-
kraft der Obstbäume. 

 
2.6.8 Bei der Neupflanzung sind krankheitsresistentere Obstsorten vorzuziehen. 
 
2.6.9 Die für den Obstbau zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel sind in Anhang 2 

sowie in der jährlich aktualisierten Hilfsstoffliste des FiBL aufgeführt. 

 Behangs- und Wachstums-Regulierung 
2.6.10 Eine rechtzeitige und gezielte von Hand-Ausdünnung dient der Qualitätsverbesse-

rung und verhindert die Alternanz. 

 Strauchbeeren und andere Obstarten 
2.6.11 Die Richtlinien gelten sinngemäss auch für Beerenobst und sonstige Obstarten. 

 Qualität und Sortierung 
2.6.12 Zu Qualität und Sortierung des Obstes erlässt die BIO SUISSE Mindestvorschriften 

(siehe Merkblatt "Mindestsortiervorschriften für Bioobst" im Anhang der Weisun-
gen Teil Produzenten). 

2.7 REBBAU 

 Bodenpflege 
2.7.1 Rebberge im Ertrag sollen ganzjährig begrünt sein. Die Begrünung kann zeitweise 

durch eine Mulchdecke aus organischem Material oder durch Einsaaten ersetzt wer-
den. Der Boden von Neuanlagen kann mittels mechanischer Mittel oberflächlich 
bearbeitet werden. Die Begrünung muss vielfältig sein und ist so zu regulieren, dass 
eine artenreiche Flora und Fauna erhalten bleibt (alternierender Schnitt und entspre-
chende Düngung). 

 Düngung und Bodenbearbeitung 
2.7.2 Zugelassene Bodenverbesserungs- und Düngemittel sind in Anhang 1 sowie in der 

jährlich aktualisierten Hilfsstoffliste des FiBL aufgeführt. 
 
2.7.3 Zugeführte organische Masse ist flach einzuarbeiten oder als Mulchdecke zu 

belassen. Eine Lockerung zur Beseitigung von Verdichtung erfolgt nicht durch 
Wenden des Bodens, sondern mittels tiefwurzelnder Pflanzen. Bei Neupflanzungen 
ist Rigolen (Tiefpflügen) gestattet. 

 Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
2.7.4 Alle pflanzenbaulichen Massnahmen wie Rebenerziehung, Stockaufbau, Anschnitt, 

Laubwandhöhe, Zeilenbreite und Kulturmassnahmen dienen auch der Erhöhung der 
Widerstandskraft der Rebe. 

 
2.7.5 Angestrebt wird die Verwendung krankheitsresistenter Rebsorten. 
 
2.7.6 Die für den Rebbau zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel sind in Anhang 2 

sowie in der jährlich aktualisierten Hilfsstoffliste des FiBL aufgeführt. 

 Qualitätsförderung 
2.7.7 Der natürliche Zuckergehalt wird durch geeignete Kulturmassnahmen wie Schnitt, 

Laubarbeit und Ertragsregulierung optimiert. Im Betriebsdurchschnitt wird im Mi-
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nimum der kantonale bzw. regionale Mittelwert der entsprechenden Sorte ange-
strebt. 

2.8 PILZANBAU 

 Ausgangsstoffe 
2.8.1 Für den biologischen Pilzanbau dürfen nur organische und/oder mineralische 

Ausgangsstoffe verwendet werden, die nach den allgemeinen Richtlinien und der 
Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft, Anhang 2, Ziff. 4, zuge-
lassen sind. 

 
2.8.2 Das Substrat und die Zusätze müssen bezogen auf die organische Trockensubstanz 

zu 80 Prozent aus biologischem Anbau stammen. 

 Hygienisierung 
2.8.3 Das Substrat und die Deckerde dürfen nur thermisch hygienisiert werden. Es ist 

insbesondere verboten, im Substrat der Deckerde, im Giesswasser und in der Luft 
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einzusetzen. 

 
2.8.4 Die Kulturräume dürfen nur mit Hitze oder den von der BIO SUISSE zugelassenen 

Mitteln desinfiziert werden. 
 

� zu Kap. 2.8: Weisung «Speisepilzproduktion» 
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3 Produktionsvorschriften Tierhaltung 

3.1 GRUNDSÄTZE FÜR ALLE BIOBETRIEBE 

 Tierzucht 
3.1.1 Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere sind durch artgerechte Haltung, Wahl 

geeigneter Rassen und Zuchtmethoden zu fördern. Es sollen Tiere gezüchtet werden, 
die innerhalb der ökologischen Grenzen den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Bedingungen auf den Biobetrieben angepasst sind. Anzustreben ist eine hohe Le-
bensleistung der Tiere. Gentechnische Eingriffe, Embryotransfer und hormonelle 
Brunstsynchronisation sind untersagt. Die künstliche Besamung ist erlaubt. Andere 
Formen der künstlichen oder anderweitig beeinflussten Reproduktion (z.B. Embryo-
transfer, Spermasexing) sind jedoch nicht zulässig. Die MKA kann in Übereinstim-
mung mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zur Erhaltung von gefährdeten 
genetischen Ressourcen Ausnahmen bewilligen. Entsprechende Tiere und deren 
Produkte dürfen nicht mit dem Hinweis auf die biologische Landwirtschaft vermark-
tet werden. 

 
 Embryotransfer (ET) 
 Auf dem Betrieb dürfen keine aus Embryotransfer stammenden Tiere gehalten 

werden. Ausgenommen sind Tiere der Rindergattung im Aufzuchtvertrag mit einem 
nicht-biologisch geführten Betrieb. Diese Tiere müssen in diesem Fall nach einer 
vertraglich festgelegten Frist wieder auf den Ursprungsbetrieb zurückkehren. 

 Tiere aus Embryotransfer, welche bereits vor dem 1. Januar 2001 oder vor der 
Umstellung auf Biolandbau auf dem Betrieb gehalten wurden, können noch bis zu 
ihrem Abgang auf dem Knospe-Betrieb gehalten werden. 
Direkt aus ET stammende Stiere oder deren Sperma dürfen nicht eingesetzt werden. 

 
3.1.2 In biologischen Betrieben soll der Natursprung soweit als möglich gepflegt werden. 

Bei der Auswahl der Tiere ist der Lebensleistung der Ahnen besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

 Tierhaltung 
3.1.3 Den artspezifischen Bedürfnissen aller Nutztiere ist durch angepasste Aufstallung 

Gelegenheit zu Betätigung und Bewegung Rechnung zu tragen. Die Tierschutzver-
ordnung des Bundes muss vollumfänglich eingehalten werden.  

 Die Vorschriften über den regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS-Verordnung,) 
sind für alle Tiere einzuhalten.  
 

 Die Gruppenhaltung ist der Einzelhaltung vorzuziehen. Für alle Nutztiere ist ein 
Weide- oder Auslaufjournal zu führen (gemäss RAUS-Verordnung). 

 
 Anbindehaltung 
 Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Tiere angebunden zu halten. In Ausnahme zu 

diesem Grundsatz ist die Anbindehaltung zulässig: 
�� für Tiere der Rindergattung auf Kleinbetrieben, deren Grösse durch die Behörde 

festgelegt wird; 
�� bei Einzeltieren aus Sicherheits- bzw. Tierschutzgründen für eine begrenzte 

Zeit; 
�� für Tiere der Rindergattung und Ziegen bis zum 31.12.2010 in bereits vor dem 

1.1.2001 bestehenden Gebäuden. 
 

3.1.4 Der Tierbestand muss an die landwirtschaftliche Nutzfläche, den Standort und die 
Klimabedingungen angepasst sein. Der Tierbestand darf im Talgebiet pro ha land-
wirtschaftliche Nutzfläche 2,5 DGVE nicht überschreiten. In höheren Lagen und bei 
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ungünstigen Standortverhältnissen ist der Tierbesatz gemäss Artikel 2.1.8 zu redu-
zieren. 

 Ställe 
3.1.5 Vollspaltenböden und vollperforierte Böden sind verboten. Die Liegeflächen für alle 

Tiere müssen eingestreut oder trocken und gut isoliert, die Ställe mit Tageslicht 
versehen sein. 

 
3.1.6 Materialien und Farben im Stallbau müssen unschädlich sein. Es sind möglichst 

unschädliche und biologisch gut abbaubare Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu 
verwenden. Die BIO SUISSE führt eine Liste der empfohlenen Mittel. 

 
� zu Art. 3.1.6: Hilfsstoffliste des FiBL, Teile «Zugelassene Stallfliegenmittel», 

«Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel» und «Empfohlene 
Reinigungs- und Entkeimungsmittel für Milchproduktionsbetriebe» 

 Fütterung 
3.1.7 Die Tiere sind artgerecht zu ernähren. Die Fütterung der Nutztiere soll die 

menschliche Ernährung nicht direkt konkurrieren. 
 
3.1.8 Die Tiere sind grundsätzlich mit betriebseigenem Futter zu ernähren. Umstellfutter 

aus eigener Produktion darf bis maximal 60 Prozent der Ration (Umstellungsbetrie-
be: bis 100 Prozent) eingesetzt werden. 

 Zugekaufte Futtermittel dienen nur der Ergänzung der betriebseigenen 
Futtergrundlage und werden möglichst aus biologischem Anbau bezogen. Folgende 
Futtermittel dürfen zugekauft werden:  
�� Knospe-Futter 
�� Knospe-Futter aus Umstellung auf biologischen Landbau; der Anteil an Um-

stellfutter darf 30 Prozent der Ration der einzelnen Nutztierkategorien nicht 
übersteigen 

�� Hilfsstoffknospe-zertifiziertes Futter 
�� Ab dem 1.1.2004 dürfen nur noch konventionelle Futtermittel gemäss Anhang 

«Zugelassene konventionelle Futtermittel» eingesetzt werden. Die Liste wird 
durch die MKA periodisch der aktuellen Versorgungslage und den Zielen der 
BIO SUISSE angepasst. 
Die zugelassenen konventionellen Futtermittel dürfen jedoch nur als Einzel-
komponenten oder als Bestandteil eines zertifizierten Futtermittels auf den Be-
trieb geführt werden. Bei der Herstellung von Mischfuttermitteln auf dem Be-
trieb sind die entsprechenden Weisungen zu beachten. 

�� Mineralfuttermittel: Richtlinienkonformität muss eindeutig ausgewiesen sein 
(z.B. durch Etiketten auf Gebinden oder Lieferschein). 

 
 Nicht-biologische Futtermittel 
 Der in der Gesamtration enthaltene nicht-biologische Futteranteil und der maximale 

Anteil nicht-biologischer Futtermittel in Hilfsstoffknospe-zertifiziertem Futter wird 
von der MKA jährlich im Anhang «Zugelassene konventionelle Futtermittel» neu 
festgesetzt. Er darf jedoch folgende Werte nicht übersteigen: 
�� Wiederkäuer: 10 Prozent des TS-Verzehrs pro Tierkategorie; 
�� Übrige Nutztiere: 20 Prozent des TS-Verzehrs pro Tierkategorie 
Bei der Festlegung der Prozentzahlen wird der aktuellen Versorgungslage und den 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Tiere Rechnung getragen. Ziel ist es 
den Anteil von nicht-biologischen Kraftfutterkomponenten bei den Wiederkäuern 
bis zum 31.12.2006 gegen null Prozent zu reduzieren und bei den Nichtwiederkäu-
ern bis zum 31.12.2008 so tief wie möglich zu halten. Der Einsatz von nicht-
biologischen Raufutter-Komponenten soll so tief wie möglich gehalten werden. 

 
 Der zulässige Höchstanteil von nicht-biologischen Futtermitteln an der Tagesration 

beträgt 25 Prozent der Trockensubstanz. 
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Bei Futtermittelertragsverlusten, insbesondere auf Grund aussergewöhnlicher  
Witterungsverhältnisse, kann die Zertifizierungsstelle in Absprache mit dem BLW 
für einen begrenzten Zeitraum in einem spezifischen Gebiet für direkt betroffene 
Tierhalter einen höheren Prozentsatz nicht-biologischer Raufutter zulassen. 

 
 Spezifische Ernährungsvorschriften 
 Junge Säugetiere müssen auf der Grundlage von unveränderter Milch, vorzugsweise 

Muttermilch, ernährt werden. Alle Säugetiere sind während eines Mindestzeitraums 
mit unveränderter Milch zu ernähren. Der Mindestzeitraum bemisst sich nach der 
Tierart. Er beträgt bei Rindern (einschliesslich Bubalus- und Bison-Arten) und Tie-
ren der Pferdegattung drei Monate, bei Schafen und Ziegen 35 Tage und bei 
Schweinen 40 Tage. 

 Wiederkäuer müssen ab 1.1.2004 mindestens 90 Prozent der Futter-Trockensubstanz 
pro Tierkategorie (Aufzucht und Muttertiere getrennt erfassen) in Form von fri-
schem, siliertem oder getrocknetem Raufutter erhalten. Die MKA legt im Anhang 
«Definition Raufutter» fest, welche Futtermittel zum Raufutter gezählt werden. 

 Bei Geflügel muss das im Maststadium verabreichte Futter zu 65 Prozent aus 
Getreidekörnern und Körnerleguminosen (bzw. deren Produkte und Nebenprodukte) 
sowie Ölsaaten (bzw. deren Produkte und Nebenprodukte) bestehen. 

  
 Verbotene Futtermittel 
3.1.9 Die Futterkomponenten müssen naturbelassen und die angewendeten Techniken der 

Futterbereitung möglichst naturnah und energieschonend sein. Futtermittel dürfen 
keine Spuren von gentechnisch veränderten Organismen oder von Folgeprodukten 
von gentechnisch veränderten Organismen enthalten, die anteilmässig über den in 
der Weisung «Fütterung ohne Anwendung von Gentechnologie» festgelegten Limi-
ten liegen.  

 
 Im Weiteren sind verboten: 

�� chemisch-synthetische Zusatzstoffe (Harnstoff, antimikrobielle Leistungsförde-
rer, Enzyme, synthetische Aminosäuren usw.); 

�� prophylaktisch verabreichte chemotherapeutische Medikamente wie Chemothe-
rapeutika (Sulfonamide u.ä.), Antibiotika, Hormone, Coccidiostatika usw. Aus-
genommen sind Wurmkuren in Gebieten mit hohem Befallrisiko (Alpweiden, 
Standweiden); 

�� Mastmethoden mit Zwangsfütterung sowie die Haltung von Tieren unter  
Bedingungen, die zu Anämie führen können. 

  
 In Futtermitteln für Wiederkäuer sind zudem tierische Eiweisse, tierische Fette, 

geschützte Fette und geschützte Eiweisse, Propylenglykol, Propionsäure und weite-
re, der Verdauung der Wiederkäuer nicht entsprechende Produkte und Zusatzstoffe 
verboten. Mineralstoff- und Spurenelement-Mischungen sowie Vitaminpräparate 
sind für die Bedarfsdeckung erlaubt. Empfohlen werden natürliche Produkte. 

 
� zu Art. 3.1.7 – 3.1.9 (Fütterung):  

- Weisungen «Fütterung ohne Anwendung von Gentechnologie» und «Futter-
mittel» (gültig für Produzenten und Lizenznehmer) 

- Futtermittelliste: Beurteilung von Futtermitteln für den Einsatz im biologi-
schen Landbau 

- Hilfsstoffliste des FiBL, Teil «Zugelassene Siliermittel» 

 Herkunft der Tiere 
3.1.10 Nutztiere müssen grundsätzlich aus anerkannten Biobetrieben stammen. 

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Tiere der Pferdegattung, welche nicht zur 
Nahrungsmittelproduktion eingesetzt werden, männliche Zuchttiere und Hobbytiere. 
Zur Unterstützung dieses Zieles kann die MKA nicht-biologische Tiere befristet mit 
einer Lenkungsabgabe belegen (siehe Art. 7.2.6).  
Werden die Tiere gesömmert, so hat die Sömmerung wenn möglich auf Biobetrie-
ben zu erfolgen. In besonderen Fällen kann die Sömmerung auf Betrieben erfolgen, 
welche die Anforderungen von Artikel 10, Absatz 1, der Sömmerungsbeitrags-
verordnung vom 29. März 2000 (SöBV) einhalten. 
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 Biobetriebe dürfen Tiere der Rindergattung aus einem nicht biologisch geführten 
Betrieb in Aufzuchtvertrag nehmen. Diese Tiere müssen jedoch nach einer vertrag-
lich festgelegten Frist wieder auf den Ursprungsbetrieb zurückkehren. Eine biologi-
sche Vermarktung dieser Tiere ist in jedem Fall ausgeschlossen. 

 
 Wartefristen 
 Um als Biotiere zu gelten, müssen Nutztiere, die nicht aus Biobetrieben stammen 

und die nach dem Beginn der Umstellung zugekauft werden, nach den BIO SUISSE 
Richtlinien gehalten werden, und zwar für mindestens: 
�� 12 Monate bei Tieren der Pferde- und Rindergattung (einschliesslich Bubalus- 

und Bison-Arten) für die Fleischerzeugung und auf jeden Fall mindestens drei 
Viertel ihres Lebens 

�� 6 Monate bei kleinen Wiederkäuern und Schweinen 
�� 6 Monate bei milchproduzierenden Tieren 
�� 56 Tage bei Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt wurde, bevor es 

drei Tage alt geworden war 
�� 6 Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung 

 
 Für die Zwecke des Aufbaus eines Bestandes können Kälber und kleine 

Wiederkäuer für die Fleischerzeugung als Tiere aus biologischer Produktion ver-
marktet werden, wenn sie bis zur Schlachtung während folgender Zeiträume nach 
den BIO SUISSE Richlinien gehalten werden: 
�� Kälber während mindestens 6 Monaten 
�� kleine Wiederkäuer während mindestens 2 Monaten 
 

 Zukauf nicht-biologischer Tiere 
 Sind zur Ergänzung der natürlichen Bestandesvergrösserung oder zur Bestandeser-

neuerung Tiere aus Biobetrieben nicht in ausreichender Menge verfügbar, so dürfen 
in Absprache mit der Zertifizierungsstelle nullipare weibliche Jungtiere (Tiere, die 
noch nicht geworfen haben) alljährlich in einem Umfang von bis zu 10 Prozent des 
Bestandes an ausgewachsenen Tieren der Pferde- oder Rindergattung, einschliess-
lich der Bubalus- und Bison-Arten, oder bis zu 20 Prozent des Bestandes an ausge-
wachsenen Schweinen, Schafen oder Ziegen aus nicht-biologischen Betrieben ein-
gestallt werden. Für Biobetriebe mit weniger als 10 Tieren der Rinder- oder der 
Pferdegattung oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen ist die 
Erneuerung auf ein Tier im Jahr beschränkt. 

 
 Ausnahmen 
 Die MKA kann in Übereinstimmung mit dem BLW auf Gesuch hin einzelnen 

Betrieben bewilligen, Tiere aus nicht-biologischen Betrieben im Umfang bis zu 40 
Prozent des Bestandes einzustallen, sofern Tiere aus Biobetrieben nicht in ausrei-
chender Menge verfügbar sind, bei: 
�� erheblicher Ausweitung der Haltung 
�� Rassenumstellung 
�� Aufbau eines neuen Zweiges der Tierproduktion 
�� Notwendigkeit eines Ersatzkalbes für eine Mutter- oder Ammenkuh 

 
 Bei hoher Mortalität auf Grund einer Seuche oder einer Katastrophensituation 

bewilligt die MKA in Übereinstimmung mit dem BLW die Erneuerung oder den 
Wiederaufbau des Bestandes mit Tieren aus nicht-biologischen Betrieben, sofern 
Tiere aus Biobetrieben nicht in ausreichender Menge verfügbar sind. 

 Männliche Zuchttiere aus nicht-biologischen Betrieben können jederzeit zugekauft 
werden. 

 
 Übergangsregelungen 
 Bis zum 31.12.2003 dürfen zum Aufbau eines neuen Tierbestandes und sofern Tiere 

aus Biobetrieben nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, die nachfolgenden 
Tiere aus nicht-biologischen Betrieben unter den folgenden Bedingungen zugekauft 
werden: 
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�� Legehennen bis zum Alter von 18 Wochen 
�� Kücken zur Mast, Aufzucht und Elterntierhaltung (müssen spätestens am  

3. Lebenstag eingestallt werden) 
�� Büffel- und Bisonkälber ab dem Zeitpunkt der Entwöhnung, aber spätestens bis 

zum Alter von 6 Monaten 
�� Kälber bis zum Alter von 6 Monaten 
�� Pferde ab dem Zeitpunkt der Entwöhnung bis zum Alter von 9 Monaten 
�� Schafe und Ziegen ab dem Zeitpunkt der Entwöhnung, bis zum Alter von  

45 Tagen 
�� Ferkel ab dem Zeitpunkt der Entwöhnung (sie dürfen nicht schwerer sein als  

25 kg) 
 
 Bis zum 31.12.2003 beträgt die Frist, während der zugekaufte Nutztiere auf dem 

Betrieb gehalten werden müssen, damit sie als Tiere aus biologischer Produktion 
gelten: 
�� für Schweine 4 Monate 
�� für milchproduzierende Tiere 3 Monate 

 Tiergesundheit 
3.1.11 Bei Verletzung oder Krankheit müssen die Tiere behandelt werden. Natürliche 

Mittel und komplementärmedizinische Heilmethoden haben Vorrang, sofern sie 
erfahrungsgemäss eine therapeutische Wirkung auf die betreffende Tierart oder die 
zu behandelnde Krankheit haben. Chemisch-synthetische allopathische Behandlun-
gen (Behandlungen mit chemisch-synthetischen Mitteln, welche direkt auf den 
Krankheitserreger wirken) dürfen auf Anordnung des Tierarztes vorgenommen wer-
den, wenn die Krankheit oder Verletzung mit komplementärmedizinischen Metho-
den nicht wirksam behandelt werden kann. Sie müssen schriftlich unauslöschbar im 
Stalljournal festgehalten werden.  

 
 Wartezeiten 
 Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines chemisch-synthetischen 

allopathischen Tierarzneimittels und der Gewinnung von einem solchen Tier stam-
menden Lebensmitteln beträgt grundsätzlich das Doppelte der auf der Packung auf-
geführten, gesetzlich vorgeschriebenen Zeit. Ausgenommen hiervon sind Mittel zur 
Trockenstellung von Kühen mit Euterproblemen. Vor dem Einsatz von Trockenstel-
lern hat zwingend eine bakteriologische Untersuchung der Milch zu erfolgen. 

 
 Vorbeugende Behandlungen 
 Der prophylaktische Einsatz chemisch-synthetischer allopathischer Medikamente, 

Antibiotika und Hormone ist verboten. Die Verwendung von Kokzidiostatika, vor-
beugende Eiseninjektionen bei Schweinen sowie die Verwendung von Hormonen 
oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z.B. Einleitung oder Syn-
chronisierung der Brunst) oder zu anderen Zwecken, sind nicht zulässig. Die Hor-
mone dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Behandlung einem 
einzelnen Tier verabreicht werden. Auf tierärztliche Verordnung sind chemisch-
synthetische Wurmkuren und Impfungen erlaubt. 

 Behandelte Tiere müssen jederzeit eindeutig als solche identifizierbar sein. 
 Für die Desinfektion der Zitzen sind die in der Liste der FAM aufgeführten Mittel 

erlaubt. 
 
 Anzahl der Behandlungen 
 Erhält ein Tier oder eine Gruppe von Tieren innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 

drei Behandlungen mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln 
oder Antibiotika (oder mehr als eine therapeutische Behandlung, wenn der produkti-
ve Lebenszyklus kürzer als ein Jahr ist), so dürfen die betreffenden Tiere oder von 
diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse nicht mehr als biologisch verkauft werden, 
und die Tiere müssen die in Art. 3.1.10 festgelegten Umstellfristen erneut durchlau-
fen. Davon ausgenommen sind Impfungen, Parasiten-Behandlungen sowie Behand-
lungen im Rahmen von staatlichen Tierseuchenprogrammen. 
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� zu Art. 3.1.11: Hilfsstoffliste des FiBL, Teil «Empfohlene Ektoparasitenmittel» 

  
 Zootechnische Massnahmen  
3.1.12 Zootechnische Massnahmen sind auf ein Minimum zu beschränken. Die Enthornung 

von Jungtieren darf nur aus Sicherheitsgründen für Mensch und Tier und unter loka-
ler Betäubung erfolgen. Erlaubte zootechnische Massnahmen müssen durch qualifi-
ziertes Personal durchgeführt werden. Die Kastration ist erlaubt. Die Bestimmungen 
aus der Tierschutzverordnung (TschV) sind dabei zu beachten.  

   
 Verbotene Massnahmen 
 Die Enthornung adulter Tiere und die Verwendung von Nasenringen bei Schweinen 

sind verboten. Die MKA kann in Übereinstimmung mit dem BLW in begründeten 
Fällen für die Enthornung sowie für das Anbringen von Nasenringen bei Schweinen 
im Sömmerungsgebiet Ausnahmen bewilligen. 

 Insbesondere sind verboten: 
�� Schwänze kupieren; ausser wenn sich bei Schafen fütterungsbedingte Durchfäl-

le nicht vermeiden lassen (Alpung) und das Ausscheren nicht hilft 
�� Zähne abkneifen 
�� Kupieren der Schnäbel und Zehen bei Geflügel 
�� Beschneiden der Flügelknochen 
�� Kapaunisieren von Hähnen 

  Knospe für tierische Erzeugnisse (tierartspezifische Anforderungen) 
3.1.13 Bis zum 31.12.2001 gelten die Bestimmungen der Artikel 3.2.1 bis 3.11.6 nur für 

die Vermarktung tierischer Erzeugnisse unter der Verwendung der Knospe sowie bei 
der Direktvermarktung ab Hof. Ab dem 1.1.2002 müssen sie von allen Knospe-
Betrieben eingehalten werden. 

 
 

� zu Kap. 3.1 (Tierhaltung auf Alpen): Weisung «Alpen (Auszeichnung mit der 
Knospe)» 

TIERARTSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN 
 

� zu Kap. 3.2 ff (tierartspezifische Anforderungen):  
- Weisung «Bienenhaltung auf Knospe-Betrieben» (Keine Auszeichnung des 

Honigs mit der Knospe möglich); dazu auch Hilfsstoffliste des FiBL, Teil 
«Zugelassene Produkte zur Bekämpfung von Bienenkrankheiten» 

- Merkblatt der MKA «Wachtelhaltung» (Auszeichnung mit der Knospe 
möglich)  

3.2 RINDVIEH 

  Haltung 
3.2.1 Elektrische Kuhtrainer sind verboten. Die RAUS-Verordnung des Bundes ist, wie in 

Art. 3.1.3 vorgeschrieben, einzuhalten. 

 Fütterung 
3.2.2 Das Rindvieh ist vornehmlich mit Grundfutter zu ernähren. Kraftfutter darf nur der 

Ergänzung dienen. Der Futterzukauf ist in Artikel 3.1.8 geregelt. 
  
3.2.3 Kälber dürfen nicht vor  dem 3. Monat von der Milch abgesetzt werden. 

Milchersatzpulver oder Milchpulver dürfen nicht eingesetzt werden. 
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3.3 SCHAFE 

  Haltung 
3.3.1 Die Schafe müssen in Gruppenhaltung auf der Weide oder im Laufstall mit 

Auslaufmöglichkeit gehalten werden. Einzelhaltung in Ablammboxen ist nur über 
die Ablammzeit während maximal sieben Tagen und in Krankheitsfällen erlaubt. 
Böcke können einzeln gehalten werden. 

 Während der Vegetationsperiode sind die Schafe täglich zu weiden. Bei schlechtem 
Wetter genügt täglicher Auslauf in einem Laufhof. Im Winter ist allen Tieren min-
destens 13-mal pro Monat Auslauf zu gewähren. 

 
3.3.2 Die Kastration der männlichen Tiere ist bis zu einem Alter von zwei Monaten 

erlaubt.  
 
3.3.3 Tiere aus der Wanderschäferei dürfen nicht mit der Knospe vermarktet werden. 

Betriebe, welche während der Wintermonate sowohl Wanderschäferei wie auch 
Stallhaltung betreiben, dürfen die Tiere aus dem Heimbetrieb mit der Knospe ver-
markten. Bedingung ist, dass die Tiere aus der Wanderschäferei nicht auf den Be-
trieb zurückgenommen werden. 

  Fütterung 
3.3.4 Die Schafe sind vornehmlich mit Grundfutter (Raufutter) zu ernähren. Der nicht-

biologische Futterzukauf ist in Artikel 3.1.8 geregelt. 
 Die Lämmer sind grundsätzlich mit Muttermilch aufzuziehen und zu mästen. Der 

Einsatz von Milchpulver ist verboten. 

  Tiermedizin 
3.3.5 Die Haltung der Schafe ist so zu optimieren, dass eine Entwurmung mit chemisch-

synthetischen Medikamenten möglichst hinfällig wird. Auf tierärztliche Verordnung 
sind chemisch-synthetische Wurmkuren erlaubt. 

 Der individuellen Behandlung von Klauenkrankheiten (Aushauen, Desinfektion) ist 
der Vorzug zu geben. Bei Klauenbädern sind Kupferlösungen und Formalin zurück-
haltend anzuwenden. 

 
� zu Kap. 3.3: Weisung «Schafhaltung» 

3.4 ZIEGEN 

  Haltung 
3.4.1 Ziegen sind während der Vegetationsperiode täglich zu weiden. Es gelten die 

RAUS-Richtlinien des Bundes. 
 Während dem Abgitzeln müssen sich Muttertiere mindestens einen Tag frei 

bewegen können. Einzelhaltung in Abgitzelbuchten ist nur nach dem Gitzeln wäh-
rend maximal 7 Tagen und in Krankheitsfällen erlaubt.  

 Böcke können einzeln gehalten werden. 
 Hormonelle Brunstsynchronisation ist verboten. 

  Fütterung 
3.4.2 Ziegen sind vornehmlich mit betriebseigenem Raufutter zu ernähren. Der Anteil des 

Kraftfutters (biologisch und nicht-biologisch) am Gesamtverzehr darf maximal 10 
Prozent betragen. Der Zukauf von nicht-biologischem Futter ist in Artikel 3.1.8 
geregelt. 
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  Tiermedizin 
3.4.3 Die Haltung der Ziegen ist so zu optimieren, dass eine Entwurmung mit chemisch-

synthetischen Medikamenten möglichst hinfällig wird. Auf tierärztliche Verordnung 
sind chemisch-synthetische Wurmkuren erlaubt. 

  Der Einsatz von Langzeitantibiotika zum Trockenstellen ist verboten. 
 

� zu Kap. 3.4: Weisung «Ziegenhaltung» 

3.5 SCHWEINE 

  Haltung 
3.5.1 Alle Schweine müssen ab dem 24. Lebenstag täglichen Zutritt zu einem Auslauf 

haben. Ausgenommen davon sind Muttersauen in den ersten 24 Tagen nach dem 
Abferkeln. Bei Galtsauen ist das Abschliessen der Fressstände nur während der 
Fütterung erlaubt, sonst ist Gruppenhaltung vorgeschrieben. Weide oder Wühlareal 
ist für Galtsauen Bedingung. Muttersauen dürfen eine Woche vor dem Abferkeln 
und während der Säugezeit einzeln in der Abferkelbucht gehalten werden. Fixieren 
der Muttersauen ist nicht erlaubt. Die Ferkel dürfen nicht vor sechs Wochen abge-
setzt werden.  

 Den Schweinen muss langes Raufutter oder Stroh als Beschäftigungsmittel zur 
Verfügung stehen. 

  Fütterung 
3.5.2 Der Anteil nicht biologisch erzeugter Futterkomponenten kann von 20 auf 35 

Prozent der gesamten Futterration von Schweinen, gemessen an der Trockensub-
stanz, erhöht werden, sofern Molkereiabfälle verwendet werden.  

 
3.5.3 Der Kupfergehalt darf 10 mg Cu pro kg Futtertrockensubstanz nicht überschreiten. 

Den Zuchtsauen und Mastschweinen muss täglich Raufutter angeboten werden. 
 

� zu Kap. 3.5: Weisung «Schweinehaltung» 

3.6 LEGEHENNEN 

  Haltung 
3.6.1 Jeder Legehenne (LH) muss mindestens 5 m2 Weidefläche zur Verfügung stehen. 

Die Mindestfläche bei Koppelsystemen beträgt 2 m2  pro LH. Die Weide muss 
Strukturen enthalten, die den Tieren Schatten und Schutz vor Feinden bieten. Den 
LH ist Zutritt zu einem Aussenklimabereich (AKB) mit Staubbad zu gewähren. 

 
3.6.2 Die maximale Herdengrösse beträgt 250 LH. Bei strukturierten 3-dimensionalen 

Haltungssystemen (Wasser und Futter auf verschiedenen Ebenen) kann die Her-
dengrösse auf maximal 500 Tiere erhöht werden. Pro Stall sind maximal vier Her-
den möglich. 

 Es wird empfohlen Hähne zu halten. 
 
3.6.3 Im Stall darf die Besatzdichte nicht mehr als fünf LH pro m2 begehbare Fläche 

betragen. In Ställen mit integriertem AKB kann der Tierbesatz in der Nacht 8 LH 
pro m2 begehbare Fläche betragen. Pro m2 Stallgrundfläche dürfen maximal 15 LH 
gehalten werden. 33 Prozent der Stallgrundfläche muss eingestreuter Scharrraum 
sein. Den LH müssen genügend eingestreute oder mit einer weichen Kunststoffein-
lage versehene Legenester und genügend erhöhte Sitzstangen zur Verfügung stehen. 

 Zur Beleuchtung sind Glühbirnen und HFL (Hochfluoreszenzlicht >1000 Hertz) 
erlaubt. Die Hellphase darf 16 Stunden pro Tag nicht überschreiten (ausgenommen 
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Tageslicht im Sommer). Die Ställe sind regelmässig zu entmisten. Die Kotgrube 
muss abgetrennt sein. Die Mauser darf nicht künstlich ausgelöst werden. 

  Fütterung 
3.6.4 Der Futterzukauf ist in Artikel 3.1.8 geregelt. Den LH ist ein geeignetes 

Körnergemisch in die Einstreu oder auf den Boden zu verabreichen.  
 
3.6.5 LH müssen die Möglichkeit haben, an einer offenen Wasserfläche zu trinken.  
 

� zu Kap. 3.6: Weisung «Geflügelhaltung» 

3.7 JUNGHENNEN-AUFZUCHT 

  Haltung 
3.7.1 Die Junghennen (JH) sollen in der Aufzucht die natürlichen Verhaltensweisen 

erlernen, welche sie im Legestall auch ausüben können. In der Aufzucht sollen Wi-
derstandskraft und eine natürliche Immunisierung entwickelt und aufgebaut werden. 
Grundsätzlich gelten die gleichen Anforderungen wie für die LH. 

 Dem jeweiligen Alter entsprechend ist den JH Weideauslauf zu gewähren. 
 
3.7.2 Die Herdengrösse darf maximal 1'000 JH je Einheit betragen. Bis zum 21. Alterstag 

können bis zu 2'000 JH pro Herde gehalten werden. Die Anzahl Herden und Ställe 
sind analog zu Artikel 3.6.2 geregelt. 

 
3.7.3 Im Stall darf die Besatzdichte nicht mehr als 8 JH pro m2 begehbare Fläche 

betragen. In Ställen mit integriertem AKB kann der Tierbesatz in der Nacht 13 JH 
pro m2 begehbare Fläche betragen. Der maximale Tierbesatz pro m2 Stallgrundflä-
che beträgt 24 JH (ab 43. Alterstag). 

 Fütterung 
3.7.4 Die Fütterung ist in Artikel 3.1.8/3.1.9 geregelt.  

Den JH ist dem Alter entsprechend ein geeignetes Körnergemisch zu verabreichen.  
 

3.7.5 JH müssen die Möglichkeit haben, an einer offenen Wasserfläche zu trinken. 
 

� zu Kap. 3.7: Weisung «Geflügelhaltung» 

3.8 MASTGEFLÜGEL 

  Haltung 
3.8.1 Die Weide ist den Bedürfnissen der jeweiligen Mastgeflügelart anzupassen. Dem 

jeweiligen Alter entsprechend ist der Mastgeflügelart Weideauslauf zu gewähren. 
Dem Mastgeflügel (MG) ist, mit Ausnahme des Wassergeflügels, Zutritt zu einem 
AKB mit Staubbad zu gewähren.  

 Wassergeflügel muss stets Zugang zu einer offenen Wasserfläche haben. 
 
3.8.2 Die extensiven bis mittelintensiven Linien und Rassen müssen sich auf Grund ihrer 

genetischen Veranlagung speziell für die Grünauslaufhaltung eignen. BIO SUISSE 
kann eine Positivliste für Linien und Rassen erstellen.  
Die maximale Herdengrösse muss der entsprechenden Mastgeflügelart angepasst 
sein. Der Grünauslauf muss Strukturen enthalten, die den Tieren Schatten und 
Schutz vor Feinden bieten. Er muss nach jedem Umtrieb gewechselt werden, um 
einer übermässigen Parasitenbelastung vorzubeugen. Die Auslauffläche darf maxi-
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mal 2-mal jährlich mit Geflügel belegt werden. Zwischen den Belegungen ist eine 
Pause von mindestens 12 Wochen einzuhalten.  

 
3.8.3 Die Abmessungen und Form der Sitzstangen für Poulets, Truten, Perlhühner, 

Flugenten entsprechen der jeweiligen Tiergattung und dem Alter. 
 Zur Beleuchtung sind Glühbirnen und HFL (Hochfluoreszenzlicht > 1000 Hertz) 

erlaubt. 

  Fütterung 
3.8.4 Für die Fütterung von MG gelten analog Artikel 3.6.4 und 3.6.5. MG, das Gras 

sinnvoll verwerten kann, muss einen erheblichen Futteranteil auf der Weide auf-
nehmen können. 

 
3.8.5 Das Mastgeflügel muss von einer offenen Wasserstelle trinken können. 
 

� zu Kap. 3.8: Weisung «Geflügelhaltung» 

3.9 KANINCHEN 
 
3.9.1 Für die Haltung und Fütterung von Kaninchen gelten sinngemäss die gleichen 

Bestimmungen wie für die übrigen Tiere. 
 
3.9.2 In Abweichung zu den übrigen Tierarten müssen bei den Kaninchen anstelle der 

RAUS-Anforderungen die Anforderungen der besonders tierfreundlichen Stallhal-
tungssysteme (BTS) erfüllt werden. 

 
3.9.3 Damit Kaninchen unter Verwendung der Knospe vermarktet werden dürfen, müssen 

die Jungtiere von Zuchtgruppen stammen, die gemäss diesen Bestimmungen gehal-
ten werden. 

 
� zu Kap. 3.9: Weisung «Kaninchenhaltung» 

3.10 SPEISEFISCHE 

  Grundsätze 
3.10.1 Die allgemeinen Grundsätze der Tierproduktion (Kapitel 3.1) gelten auch in der 

Speisefischproduktion sinngemäss. Hingewiesen sei insbesondere auf die Artikel 
3.1.7 - 3.1.9 (Fütterung), 3.1.10 (Herkunft der Tiere) und 3.1.11 (Tiergesundheit). 

 
3.10.2 Bei der Fischproduktion ist darauf zu achten, dass das ökologische Gleichgewicht 

nicht gestört wird, dass natürliche Populationen nicht gefährdet werden und dass die 
Grundprinzipien der Nachhaltigkeit erfüllt sind. 

 Die artspezifischen Bedürfnisse der Fische müssen berücksichtigt werden 
(Teich/Anlage, Lebensraumstruktur, Besatzdichte, Wasserqualität usw.). 

 
3.10.3 Die Fische sind bei Haltung, Transport und Tötung keinen unnötigen Belastungen 

oder Stress auszusetzen. 

  Herkunft 
3.10.4 Grundsätzlich sind nur heimische, den regionalen Verhältnissen angepasste 

Fischarten einzusetzen. Ausnahmen sind bewilligungspflichtig und mit Auflagen 
verbunden. 

 Es dürfen keine gentechnisch veränderten oder triploiden Fische eingesetzt werden. 
 Eltern- und Jungfische dürfen nicht mit Antibiotika, Wachstumsförderern oder 

Hormonen behandelt werden oder worden sein. 
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  Fütterung 
3.10.5 Für Salmoniden und andere carnivore Fischarten ist die Zufütterung von Fisch-

mehl/-öl erlaubt. Das Fischmehl/-öl muss entweder aus Abfällen der Speisefischver-
arbeitung hergestellt sein oder aus nachweislich nachhaltiger Fischereiwirtschaft 
stammen.  

  Fischzuchtanlagen 
3.10.6 Fischzuchtanlagen dürfen in Ausnahme zum Artikel 3.1.8 die gesamte Futtermenge 

zukaufen. Ansonsten müssen alle Fütterungsanforderungen eingehalten werden. 
 Die gesamte Fischzuchtanlage muss biologische Fische produzieren. Eine 

Parallelproduktion von nicht-biologischem und biologischem Fisch ist nicht erlaubt. 
 Die Kapitel 4 bzw. 7 dieser Richtlinien bezüglich Umstellung bzw. Kontrolle und 

Anerkennung sind sinngemäss einzuhalten.  
 

� zu Kap. 3.10:  
- Weisung «Speisefischproduktion» 
- Hilfsstoffliste für die Fischzucht 
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4 Umstellung auf biologischen Landbau 

4.1 ALLGEMEINES 
 

4.1.1 Die Umstellung auf den biologischen Landbau betrifft grundsätzlich den gesamten 
Betrieb bzw. die gesamte Betriebsfläche. Die Richtlinien der BIO SUISSE sind 
bereits während der Umstellung vollumfänglich einzuhalten. 

 
4.1.2 Umstellungswillige Betriebe legen den Kontrollorganen vollständige Angaben über 

die bisherige Bewirtschaftungsart und Bodenanalysen (Nährstoffvorräte) vor. 
 
4.1.3 Neuumsteller verpflichten sich zur Absolvierung eines mindestens zweitägigen 

Einführungs- und Ausbildungskurses über Hintergründe und Methoden des biologi-
schen Landbaus. Die Kurstage werden mit einem Testat bestätigt. 

 
� zu Art. 4.1.1 - 4.1.3: Weisungen «Betriebsdefinition für Knospe-Betriebe», 

«Neulandantritt», «Betriebs- und Tierhaltungsgemeinschaft und überbetriebliche 
Zusammenarbeit» und «Alpen (Auszeichnung mit der Knospe» 

 Zeitlicher Ablauf 
4.1.4 Die Umstellungszeit dauert mindestens zwei volle Kalenderjahre. Zu Beginn der 

Umstellung verpflichtet sich der Betriebsleiter schriftlich zur Einhaltung der BIO 
SUISSE Richtlinien. Die volle Anerkennung als Knospe-Betrieb erfolgt ab dem 
dritten Jahr nach Umstellungsbeginn, für tierische Erzeugnisse mit Beginn der 
Sommerfütterung. 
Ein nach schweizerischer Bio-Verordnung zertifizierter Landwirtschaftsbetrieb kann 
mit einem zusätzlichen BIO SUISSE Umstelljahr als Knospe-Betrieb anerkannt 
werden. Biobetriebe, die mindestens gleichwertige Richtlinien eines anderen Labels 
einhalten, können ohne Umstellzeit als Knospe-Betriebe zertifiziert werden. Ein 
Knospe-Betrieb muss jedoch vor Erhalt des Vollknospe-Status mindestens für die 
zwei vorangegangen Jahre BIO SUISSE Beiträge bezahlt haben. Davon ausgenom-
men sind gleichwertige Biobetriebe, welche die BIO SUISSE Richtlinien vollum-
fänglich einhalten und bereits in einer Mitgliedorganisation der BIO SUISSE Mit-
glied sind. 

 
4.1.5 Im ersten Umstellungsjahr dürfen nach erfolgter Zertifizierung (frühestens 1. Mai) 

sämtliche Ernteprodukte der nach dem 1. Januar ausgesäten Kulturen unter der 
Umstellungs-Knospe vermarktet werden. 

 Vor dem 1. Januar ausgesäte Kulturen dürfen unter der Umstellungs-Knospe 
vermarktet werden, sofern sich der Produzent vor dem Aussaatdatum für den Bio-
landbau angemeldet hat und schriftlich bestätigt, dass die betreffende Kultur ab 
Aussaat biokonform angebaut worden ist. Die Zertifizierungsstelle regelt die Nach-
weispflicht.  

 
4.1.6 Bei Verfütterung an die eigenen Tiere können alle im ersten Umstellungsjahr 

geernteten Futter (Futtergetreide, Luzerne usw.) als Biofutter angerechnet werden. 
Dies unabhängig von der Regelung in Art. 4.1.5 Abs. 2. Im Jahr vor der Umstellung 
geerntete eigene Futtermittel gelten mit Ausnahme des Raufutters ab dem 1. Mai des 
Umstellungsjahres als nicht-biologische Futtermittel.  

  
4.1.7 Die Ernteprodukte von Dauerkulturen dürfen nach erfolgter Zertifizierung (1. Mai) 

ab der Ernte im 1. Umstellungsjahr mit der Umstellungs-Knospe ausgezeichnet 
werden. 
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4.2 SCHRITTWEISE UMSTELLUNG 

Pflanzenbau 
4.2.1 Ist eine sofortige vollständige Umstellung mit unzumutbar hohen Risiken 

verbunden, so kann ein Betrieb mit Wein-, Obst- oder Zierpflanzenanbau schrittwei-
se auf die biologische Produktion umstellen. Voraussetzung dazu ist ein Umstel-
lungsplan, der nach spätestens fünf Jahren eine ganzbetriebliche biologische Bewirt-
schaftung gemäss den BIO SUISSE Richtlinien vorsieht. Die detaillierten Ausfüh-
rungsbestimmungen sind in den Weisungen zur schrittweisen Umstellung beschrie-
ben. 

 
4.2.2 Die Bedingungen für eine schrittweise Umstellung sind: 

1. Ein verbindlicher Umstellungsplan mit einer detaillierten Beschreibung der 
Umstellungsschritte und einem Zeitplan. 

2. Nachweis der Kontrollierbarkeit bezüglich Produktionstechnik, Abdriftvermei-
dung und separatem Warenfluss. 

3. Die Produktionsmassnahmen und der Warenfluss des ganzen Betriebes sind zu 
dokumentieren und werden kontrolliert. Der Umstellungsplan regelt auch Be-
wirtschaftungsmassnahmen auf der nicht-biologisch genutzten Fläche. Dabei 
gilt der Grundsatz: So rasch wie möglich so biologisch wie möglich. 

4. Eindeutige Abgrenzung der unterschiedlich bewirtschafteten Flächen und deren 
Ernteprodukte ab Feld bis zum Verkauf. Die Berührungsgrenzen zwischen bio-
logisch und nicht-biologisch bewirtschafteten Flächen sind zu minimieren. 

5. Eine nicht-biologische Zwischennutzung der biologisch bewirtschafteten Flä-
chen ist ausgeschlossen. 

6. Bewilligung durch das Bundesamt für Landwirtschaft. 
  
4.2.3 Ausser im Rebbau dürfen nur diejenigen Produkte unter der Umstellungs-Knospe 

vermarktet werden, die äusserlich einfach und eindeutig von den gleichzeitig nicht-
biologisch erzeugten Produkten unterscheidbar sind. 

 Im Rebbau können unter dem Vorbehalt einer lückenlosen Warenflusskontrolle 
(z.B. Mengenerfassung im Rahmen der kantonalen Weinlesekontrollen) die Produk-
te ein und derselben Rebsorte unterschiedlich zertifiziert und vermarktet werden. 

 
4.2.4 Biologisch angebaute Erzeugnisse können nach einer Umstellungszeit von zwei 

Jahren mit der Knospe vermarktet werden, sofern sich sämtliche übrigen Betriebs-
zweige in Umstellung befinden. 

 
� zu Kap. 4.2: Weisung «Schrittweise Umstellung Pflanzenbau» 

 

Tierhaltung 
4.2.5 Ist die sofortige vollständige Umstellung der Nutztierhaltung nicht zumutbar, so 

kann die MKA und das BLW dem Betrieb gestatten, die Tierhaltung innert drei 
Jahren schrittweise nach Tierkategorien umzustellen. Die Ausführungsbestimmun-
gen sind in den Weisungen zur schrittweisen Umstellung beschrieben. 

 

Tierkategorien, Anforderungen 
4.2.6 Mit Ausnahme von Wiederkäuern und Pferden können sämtliche Tierkategorien 

schrittweise umgestellt werden. Nicht zulässig ist die Parallelproduktion von Tieren 
der gleichen Nutztierkategorie. 

 Bei der Fütterung und beim Tierzukauf kann bei den bewilligten Tierkategorien von 
den Richtlinien abgewichen werden. Die Anforderungen an Haltung, Tierzucht und 
Tiergesundheit müssen ab Beginn der schrittweisen Umstellung vollumfänglich 
eingehalten werden. 
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  Dauer und Wartefristen 
4.2.7 Während maximal drei Jahren nach Umstellungsbeginn müssen die bewilligten 

Tierkategorien noch nicht sämtliche Anforderungen der Richtlinien erfüllen. Alle 
Tierkategorien müssen bis Ende des dritten Jahres umgestellt sein. Die Wartefristen 
müssen also bis 31. Dezember abgeschlossen sein.  

 Die Wartefristen für die einzelnen Nutztiere sind in den Richtlinien Art. 3.1.10 
festgelegt. In Abweichung zur schrittweisen Umstellung im Pflanzenbau können die 
Wartefristen der einzelnen Tierkategorien unabhängig vom Kalenderjahr durchlau-
fen werden. Während der Wartefrist sind alle Bedingungen der Richtlinien vollum-
fänglich einzuhalten (inkl. Fütterung und Herkunft der Nutztiere). Nach Durchlaufen 
der Wartefrist können die Produkte als Umstell- oder Vollknospe-Produkte vermark-
tet werden, je nach Status des Gesamtbetriebes. 

 

Bewilligung 
4.2.8 Ein Umstellungsplan muss vor Ablauf der Anmeldefrist an die MKA eingereicht 

werden. Gemäss Art. 9 der BioV muss die schrittweise Umstellung auch vom BLW 
zugelassen werden. 

 
� zu Kap. 4.2.5 ff: Merkblatt «Schrittweise Umstellung in Tierhaltung» 
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5 Verarbeitung und Handel 
 

� zu Kap. 5: Weisungen «Hofverarbeitung und Zukauf von Bioprodukten», 
«Lohnverarbeitung», «Fütterung ohne Anwendung von 
Gentechnologie», «Gastronomie» und «Futtermittel» 

5.1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

5.1.1 Soweit Anforderungen für bestimmte Produktegruppen nicht in Weisungen geregelt 
sind, gelten für die Verarbeitung diese allgemeinen Richtlinien. 
 

� zu Kap. 5.1: Weisungen der MKV «Allgemeine und produktespezifische 
Anforderungen zur Verarbeitung nach BIO SUISSE Richtlinien» 

Weisungen zur Verarbeitung bestehen für die folgenden Produktgruppen 
(Stand 1.1.2001): 
1. Milch und Milchprodukte 
2. Fleisch und Fleischerzeugnisse 
3. Obst und Gemüse 
4. Getreide und Getreideprodukte 
5. Alkoholika und Essig 
6. Pflanzliche Öle und Fette 
7. Eier und Eiprodukte 
8. Gewürze Würze Bouillon Suppen Saucen 
9. Gastronomie 
10. Futtermittel 

5.2 HERKUNFT DER ZUTATEN 

  Allgemeine Anforderungen 
5.2.1 Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs müssen aus anerkannt biologischem/-

ökologischem Landbau stammen. Massgebend sind die BIO SUISSE Produktions-
vorschriften oder von der BIO SUISSE als gleichwertig anerkannte ausländische 
Regelungen. 

 
5.2.2 Wildgewachsene Rohstoffe von Standorten ausserhalb kontrollierter Betriebe 

können als Zutaten oder in Ausnahmefällen als Hauptbestandteil verwendet werden, 
soweit sie aus Flächen stammen, die kontrollierbar sind. 

  Abweichungen 
5.2.3 Kann der Antragsteller nachweisen, dass nicht alle Zutaten landwirtschaftlichen 

Urprungs in ausreichender Menge oder Qualität verfügbar sind, kann die BIO 
SUISSE unter den nachfolgenden Voraussetzungen von den allgemeinen Anforde-
rungen abweichen: 
�� Einzelne Komponenten dürfen nicht gleichzeitig aus biologischer und nicht-

biologischer Herkunft stammen. 
�� Mindestens 95 Prozent der Zutaten müssen aus biologischem Landbau stam-

men. Die erlaubten nicht-biologischen Zutaten sind in der Liste C, Anhang 3 der 
Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft abschliessend aufge-
führt. Zusätzliche Einschränkungen der BIO SUISSE sind möglich. Die nicht-
biologischen Zutaten müssen als solche deklariert werden. Die Verarbeitung er-
folgt auch für diese nach den vorliegenden Richtlinien. 

�� Stammen weniger als 95 Prozent, aber mindestens 70 Prozent der Zutaten aus 
biologischem Landbau, können diese Produkte mit der Deklarations-Knospe 
gekennzeichnet werden. Die Liste der erlaubten nicht-biologischen Zutaten 
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(Liste C, Anhang 3 der Verordnung des EVD über die biologische Landwirt-
schaft) und der zugelassenen Zusatzstoffe (siehe produktespezifische Weisun-
gen zur Verarbeitung) gilt auch für diese Produkte. 

�� Produkte aus Knospe-Umstellungsbetrieben dürfen mit der Umstellungs-
Knospe vermarktet werden. 

  
 Produkte, die mit der Knospe gekennzeichnet werden, dürfen grundsätzlich keine 

Zutaten aus Umstellungsbetrieben enthalten. Ansonsten müssen sie als Umstel-
lungsprodukte gekennzeichnet werden. 

 
5.2.4 Massgebend für die Berechnung ist der Massenanteil zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung.  
 

� zu Kap. 5.2 (produktespezifisch): Weisungen der MKV zur Verarbeitung nach 
BIO SUISSE Richtlinien 

5.3 VERARBEITUNGSVERFAHREN UND -METHODEN 

  Allgemeine Prinzipien 
5.3.1 Produkte, die mit der Schutzmarke Knospe ausgezeichnet werden, dürfen nur durch 

schonende, mechanische und physikalische Garungs- und Fermentativ-Prozesse 
sowie Kombinationen dieser Verfahren verarbeitet werden. 

 
5.3.2 Eine unnötige Bearbeitung oder Verarbeitung sowie die Herstellung von Produkten 

aus isolierten Nahrungsmittelsubstanzen sind unzulässig. 
 
5.3.3 Verfahren und Behandlungen mit ionisierenden Strahlen und Mikrowellen sind nicht 

erlaubt. 

  Verwendung von Mikroorganismen, Enzymen und speziellen Verfahren 
5.3.4 Den Nahrungsmitteln dürfen keine genetisch manipulierten Organismen und/oder 

mit ihrer Hilfe gewonnene Produkte zugefügt werden. Die zugelassenen Enzyme 
sind in den produktespezifischen Weisungen zur Verarbeitung aufgeführt. 

  Chemische Verarbeitung von Lebensmitteln 
5.3.5 Die chemische Verarbeitung von Lebensmitteln oder die chemische Veränderung 

von Lebensmittelsubstanzen sind verboten. pH-Einstellungen sind in begründeten 
Fällen zugelassen. Der Gebrauch zugelassener Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfs-
stoffe (siehe Artikel 5.4.1 und 5.4.2) ist nicht als chemischer Verarbeitungsprozess 
im Sinne dieser Richtlinien zu betrachten. 

 
� zu Kap. 5.3 (produktespezifisch): Weisungen der MKV zur Verarbeitung nach 

BIO SUISSE Richtlinien 

5.4 ZUSATZSTOFFE UND 
VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE 

  Definitionen 
5.4.1 Für Zusatzstoffe gelten die Definitionen der schweizerischen Lebensmittelverord-

nung. 
 
5.4.2 Verarbeitungshilfsstoffe sind Substanzen oder Materialien (unter Ausschluss der 

Gerätschaften und Utensilien), die normalerweise nicht selbst als Nahrungsmittel 
verzehrt und die während irgendeines Stadiums der Verarbeitung absichtlich in 
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Kontakt mit dem Nahrungsmittel gebracht werden. Da diese Hilfsstoffe während des 
Prozesses wieder entfernt werden oder weitgehend verschwinden, werden sie nicht 
oder nur in Spuren zu Komponenten des Lebensmittels. 

  Allgemeine Anforderungen 
5.4.3 Der Einsatz von Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen ist wenn möglich zu 

vermeiden. Als Zusatzstoffe werden nur Substanzen zugelassen, die mit physikali-
schen Trennmethoden, Garungsprozessen und/oder fermentativen Prozessen gewon-
nen werden. Hilfsstoffe, die durch Hydrolyse gewonnen werden (z.B. Gelatine), 
bedürfen einer Ausnahmebewilligung durch die BIO SUISSE. 

 
5.4.4 Werden bei der Hydrolyse andere als physikalische Bedingungen angewendet, wird 

die Bewilligung nur erteilt, wenn der Antragsteller darlegt, dass die gewünschten 
Eigenschaften des Endproduktes nur mit diesem Hilfsstoff erreicht werden können. 

 
5.4.5 Die zugelassenen Zusatzstoffe sind in den produktespezifischen Weisungen zur 

Verarbeitung aufgeführt. Wird der Gebrauch eines Zusatzstoffes für ein bestimmtes 
Produkt gestattet, bedeutet dies nicht automatisch, dass er auch für andere Produkte 
gebraucht werden darf. 

 
� zu Kap. 5.4 (produktespezifisch): Weisungen der MKV zur Verarbeitung nach 

BIO SUISSE Richtlinien 

5.5 KELLERWIRTSCHAFT 
 

5.5.1 Traubensaft und Wein müssen ausschliesslich (100 Prozent) aus Trauben aus 
biologischem Anbau hergestellt werden.  

 Jeder Betrieb mit eigener Weinbereitung untersteht einer zusätzlichen Kellerkon-
trolle. 

 
5.5.2 Die für die Weinbereitung zugelassenen Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe, 

Filtrationshilfsmittel sowie physikalischen Verfahren sind in den produktespezifi-
schen Weisungen zur Verarbeitung aufgeführt. 

 
5.5.3 Zur Erhöhung des natürlichen Alkoholgehaltes darf dem Traubenmost entweder 

Zucker (Saccharose) in trockener Form oder konzentrierter Traubenmost oder rekti-
fiziertes Traubenmostkonzentrat zugegeben werden. 

 Der natürliche Alkoholgehalt darf um maximal 1,25 Volumenprozent (entspricht 2.5 
kg Saccharose pro hl Traubenmost) erhöht werden. Ausgenommen davon sind Wei-
ne aus Labrusca-Trauben und Schaumweine, deren natürlicher Alkoholgehalt um 
maximal 2 Volumenprozent (entspricht 4 kg/hl) erhöht werden darf.  

 Die MKV kann in begründeten Fällen auch für andere Weine eine Erhöhung des 
natürlichen Alkoholgehaltes um maximal 2 Volumenprozent bewilligen. 

 
5.5.4 Als Konservierungsmittel darf nur schweflige Säure (SO2) mit folgenden 

Maximalwerten verwendet werden: 
 Gesamt: 120 mg/l 
 Frei: - trockene Weine   30 mg/l 
  - natürlich süsse Luxusweine (gemäss LMV)   40 mg/l 
 

� zu Kap. 5.5: Weisung der MKV zur Verarbeitung nach BIO SUISSE Richtlinien 
«Alkoholika und Essig» 
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5.6 REINIGUNGSMITTEL 
 

5.6.1 Die Auswahl und der Gebrauch von Reinigungsmitteln soll so vorgenommen 
werden, dass Umweltschäden minimiert werden. Die BIO SUISSE führt eine Liste 
der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 

 
� zu Kap. 5.6: Liste der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel in 

Verarbeitungsbetrieben (noch nicht erstellt) 

5.7 SCHADERREGERKONTROLLE 

  Allgemeine Prinzipien 
5.7.1 Das Auftreten von Schaderregern soll durch gute Herstellungspraxis und 

Hygienebedingungen vermieden werden. Unterstützend dazu sind vorbeugende 
Massnahmen zu treffen. Eine direkte Behandlung der Schaderreger mit Regulie-
rungsmitteln ist nur im Ausnahmefall mit den von der BIO SUISSE zugelassenen 
Mitteln zulässig. 

  Zugelassene Massnahmen 
 
5.7.2 Die zur Vorbeugung zugelassenen Mittel (Wirkstoffe) und Massnahmen sind in der 

Weisung Schaderregerkontrolle in Lagerung und Verarbeitung geregelt. 
 

5.7.3 Die zur direkten Behandlung von Schaderregern auf Knospe-Produkten 
zugelassenen Mittel (Wirkstoffe) und Massnahmen sind in der Weisung Schaderre-
gerkontrolle in Lagerung und Verarbeitung geregelt. 
 

 Bewilligungspflichtige Massnahmen 
 

5.7.4 Mittel (Wirkstoffe), deren Einsatz eine Bewilligung der Zertifizierungsstelle 
erfordern, sind in der Weisung Schaderregerkontrolle in Lagerung und Verarbeitung 
geregelt. Jeder Einsatz dieser Mittel ist der Zertifizierungsstelle mindestens 10 Tage 
vor dem Einsatz zur Bewilligung anzumelden. 

 Die in der Weisung Schaderregerkontrolle in Lagerung und Verarbeitung 
aufgeführten Mittel dürfen nicht in direkten Kontakt mit Knospe-Produkten gebracht 
werden. Eine Kontamination von Knospe-Produkten ist mit geeigneten Massnahmen 
auszuschliessen.  
 

 Verbotene Massnahmen 
 

5.7.5 Alle Massnahmen und Regulierungsmittel zur Schaderregerkontrolle, die nicht in 
den Artikeln 5.7.2, 5.7.3 und 5.7.4 erwähnt sind, sind verboten. Namentlich zu er-
wähnen sind dabei insbesondere jegliche Begasung und Bestrahlung von Lebensmit-
teln oder deren Rohmaterialien mit ionisierenden Strahlen und Mikrowellen. 

 
� zu Kap. 5.7: Weisung «Schaderregerkontrolle in Lagerung und Verarbeitung» 
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5.8 GEBÄUDE UND ANLAGEN 
  
5.8.1  Wo biologische und nicht-biologische Produkte in denselben Gebäuden und 

Anlagen verarbeitet werden, ist die Trennung der einzelnen Chargen durch geeigne-
te organisatorische Massnahmen sicherzustellen. 

  Lagerung 
5.8.2  Erzeugnisse aus biologischem Landbau sind so zu lagern, dass jede Vermischung 

oder Verwechslung mit nicht-biologischem Gut ausgeschlossen ist. Nicht-biologisch 
und biologisch erzeugte Produkte dürfen nur zusammen gelagert werden, wenn sie 
verkaufsfertig verpackt und gekennzeichnet sind. Lagerräume und Behältnisse für 
unverpackte Produkte müssen von anderen getrennt und speziell gekennzeichnet 
sein. Einwirkungen möglicher Pestizidbehandlungen vor dem Gebrauch dieser 
Räume und Behältnisse müssen ausgeschlossen werden. Elevatoren, Rohre usw. 
müssen frei sein von Resten nicht-biologisch erzeugter Produkte. 

 
5.8.3  Neben dem Lagern bei Umgebungstemperatur sind die folgenden spezifischen 

Lagerbedingungen zugelassen: 
�� Kühlung 
�� Tiefgefrieren 
�� kontrollierte Atmosphäre (nur CO2, O2, N2) 

  
 Bei starker Beeinträchtigung der Qualität müssen Rohstoffe, die zur Haltbarma-

chung vor der Verarbeitung tiefgefroren werden, deklariert werden. 

  Transport 
5.8.4 Biologisch und nicht-biologisch erzeugte Produkte dürfen nur gemeinsam 

transportiert werden, wenn sie angemessen verpackt und einzeln gekennzeichnet 
sind. Die Verpackung während des Transportes muss den Verpackungsbestimmun-
gen dieser Richtlinien entsprechen. 

5.9  VERPACKUNGSMATERIALIEN 

 Allgemeine Anforderungen 
5.9.1  Für die Verpackung sind die Systeme zu benutzen, welche die geringste 

Umweltbelastung verursachen. Wo es sinnvoll ist, sind Mehrwegsysteme vorzuse-
hen. 

  Verbotene Verpackungsmaterialien 
5.9.2  Verbotene Materialien sind: 

�� PVC und andere chlorierte Kunststoffe 
�� Alu-Getränkedosen 
�� Aluminium-Kunststoff-Verbundfolien (Die MKV kann in begründeten Fällen 

Ausnahmen bewilligen.)  
 

� zu Kap. 5.9 (produktespezifisch): Weisungen der MKV zur Verarbeitung nach 
BIO SUISSE Richtlinien 
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5.10 IMPORTIERTE KNOSPE-PRODUKTE 

  Grundsätze 
5.10.1 Importierte Bioprodukte (Roherzeugnisse und Verarbeitungsprodukte), die mit der 

Knospe ausgezeichnet werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:  
�� Die Erzeugung der Produkte muss den vorliegenden Richtlinien entsprechen. Es 

gilt das Prinzip der Gleichwertigkeit. Dazu muss der Erzeuger der Produkte 
(siehe Art. 5.10.5 und 5.10.6) oder der Anbauverband (siehe Art. 5.10.7) von 
der BIO SUISSE anerkannt sein 

�� Der Import hat ausschliesslich durch Importeure zu erfolgen, die einen gültigen 
Lizenzvertrag mit der BIO SUISSE besitzen (vgl. Art. 1.2.3) 

�� Es werden nur Produkte Knospe-anerkannt, die auf dem Land- oder Seeweg in 
die Schweiz gelangen (Flugverbot). Ausnahmen sind im Einzelfall von der MKI 
bewilligungspflichtig 

�� Die gesetzlichen Bestimmungen der Bio-Verordnung sind einzuhalten 
�� Bioimporten aus dem nahegelegenen Ausland ist Priorität einzuräumen 

 
5.10.2 Sind die Bedingungen von Art. 5.10.1 erfüllt und der Warenfluss kann eindeutig bis 

zu einem anerkannten Betrieb nachgewiesen werden, erhält der importierende Li-
zenznehmer für jede importierte Charge eine Knospe-Anerkennungsbestätigung, die 
zur Auszeichnung der Charge mit der Knospe berechtigt. Die BIO SUISSE Aner-
kennung eines ausländischen Betriebes berechtigt allein nicht zur Knospe-
Auszeichnung von dessen Erzeugnissen. 

 
5.10.3 Die BIO SUISSE schränkt die Knospe-Auszeichnungen von ausländischen 

Erzeugnissen bei ausreichender Inlandversorgung oder bei vollständiger Verarbei-
tung im Ausland ein. 

  Frischprodukte 
5.10.4 Frischprodukte (Frischobst und Frischgemüse) aus Übersee können grundsätzlich 

nicht mit der Knospe ausgezeichnet werden. Davon ausgenommen sind Erzeugnisse, 
welche aus klimatischen Gründen nicht in der Schweiz oder in Europa angebaut 
werden können. Entsprechende Produkte und Herkunftsgebiete werden in einer 
Positivliste aufgeführt. 

 
� zu Art. 5.10.4: Positivliste Frischprodukte aus Übersee 

 Anerkennung von einzelnen Betrieben im Ausland 
5.10.5 Die Einhaltung dieser Richtlinien wird für jeden ausländischen Betrieb von der BIO 

SUISSE (MKI) oder von einer von der BIO SUISSE anerkannten ausländischen 
Kontroll- und/oder Zertifizierungsstelle überprüft. Die Anerkennung von Einzelbe-
trieben muss jährlich erneuert werden. 

 
5.10.6 Verarbeitungs- und Handelsbetriebe müssen gemäss BIO SUISSE Richtlinien 

kontrolliert und zertifiziert werden. Die MKI kann im Einzelfall vereinfachte Aner-
kennungsverfahren durchführen. 

  Anerkennung von Anbauverbänden 
5.10.7 Die BIO SUISSE kann neben Einzelbetrieben auch Produkte von Anbauverbänden 

auf Grund einer Richtlinienbeurteilung anerkennen. 

  Ausführungsbestimmungen und Sanktionsreglement 
5.10.8 Die MKI kann für bestimmte Bereiche, die in den BIO SUISSE Richtlinien nicht 

hinreichend geregelt sind (z. B. Wildsammlung, spezifische Fragen des Anbaus in 
tropischen Gebieten, Anerkennung von Anbauprojekten), Ausführungsbestimmun-
gen erlassen. Sie führt zudem ein spezifisches Sanktionsreglement für die Handha-
bung bei Verstössen. 
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� zu Art. 5.10.8: Ausführungsbestimmungen und Entscheidungsgrundlagen der 

MKI 

 Gebühren 
5.10.9 Für die Anerkennung von Einzelbetrieben im Ausland wird dem importierenden 

Lizenznehmer von der BIO SUISSE eine aufwandbezogene Gebühr verrechnet. Die 
Gebühr wird auch verrechnet, wenn der zur Anerkennung vorgeschlagene Betrieb 
nicht anerkannt wird.  
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6 Marktauftritt 

6.1 DEKLARATION 

  Allgemeines 
6.1.1 Sofern ein Vertrag mit der BIO SUISSE besteht, darf die Schutzmarke Knospe 

gemäss nachstehenden Bestimmungen und der Weisung «Anforderungen zur Kenn-
zeichnung von Produkten und Werbemitteln mit der Knospe» verwendet werden. 
Verpackungen müssen den Vorschriften und Druckvorlagen dieser Weisung ent-
sprechen und sind vor dem Druck in jedem Fall der BIO SUISSE Geschäftsstelle 
vorzulegen. 

  Schweizerische Bioprodukte 
6.1.2  Für Produkte, die zu mindestens 90 Prozent aus in der Schweiz angebauten 

Rohstoffen bestehen, wird die Knospe mit dem Zusatz BIO SUISSE verwendet. 
 

 

 (Teil-)importierte Produkte 
6.1.3  Für Produkte, die zu weniger als 90 Prozent aus in der Schweiz angebauten 

Rohstoffen bestehen, wird die Knospe mit dem Zusatz BIO verwendet. 
  

 
 Importierte Bioprodukte, die mit der Knospe ausgezeichnet werden, müssen die 

Voraussetzungen von Kapitel 5.10 erfüllen. 

  Deklarations-Knospe 
6.1.4  Stammen weniger als 95 Prozent, aber mindestens 70 Prozent der Zutaten eines 

Produktes aus biologischer Produktion, kann die Knospe (ohne die Wörter «BIO» 
und «SUISSE») im Verzeichnis der Zutaten aufgeführt werden. Die Deklaration 
muss sich in diesem Fall eindeutig auf die Zutaten beziehen, die gemäss vorliegen-
den Richtlinien erzeugt worden sind und in Grösse und Farbe mit der Schrift über-
einstimmen. In den maximal 30 Prozent nicht-biologischen Zutaten dürfen nur Roh-
stoffe verwendet werden, die in Liste C, Anhang 3, der Verordnung des EVD über 
die biologische Landwirtschaft aufgeführt sind. 

 Im gleichen Sichtfeld wie die Sachbezeichnung muss der folgende Hinweis 
angebracht werden: «X Prozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sind 
nach den Grundregeln für die biologische Landwirtschaft  gewonnen worden». 
Dieser Hinweis ist im Wortlaut obligatorisch und muss dieselbe Farbe und Grösse 
und denselben Schrifttyp aufweisen wie die Angaben im Verzeichnis der Zusam-
mensetzung und darf nicht auffallender sein als die Sachbezeichnung. 
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  Umstellungs-Knospe 
6.1.5 Produkte, die von Umstellungsbetrieben stammen, dürfen mit der Umstellungs-

Knospe vermarktet werden. Zusätzlich muss auf allen Umstellungsprodukten der 
Satz «Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft» 
vermerkt sein. Der Satz ist im Wortlaut obligatorisch. 

 
für Produkte, die zu mind. 90 Prozent aus 
in der Schweiz angebauten Rohstoffen 
bestehen 

 für Produkte mit mehr als 10 Prozent 
ausländischen Rohstoffen 

 
 
 Die Umstellungs-Knospe muss, wie abgebildet, ohne das Wort «BIO» verwendet werden. 
  
 Es gelten weiter folgende Einschränkungen: 

�� Der Umstellungsvermerk (obligatorischer Satz) und Hinweise auf die biologi-
sche Landwirtschaft dürfen hinsichtlich Farbe, Grösse und Schrifttyp nicht auf-
fallender sein als die Sachbezeichnung. 

�� Die Worte «biologischer Landbau» dürfen nicht stärker hervorgehoben werden 
als die Worte «hergestellt im Rahmen der Umstellung auf». 

�� Bei Produkten mit mehreren landwirtschaftlichen Zutaten darf die Umstellungs-
Knospe nicht im Sichtfeld der Sachbezeichnung verwendet werden. Die 
Umstellungs-Knospe muss in diesem Fall klar abgesetzt von der Sachbezeich-
nung verwendet werden. 

�� Umstellungsknospe-Produkte dürfen in der EU nicht als Bioprodukte vermark-
tet werden.  

  Information über Verarbeitung und Produkteeigenschaften 
6.1.6 Die wichtigsten Verarbeitungsverfahren, die Adresse des Verarbeiters oder 

Inverkehrbringers sowie die Zertifizierungsstelle müssen auf dem Knospe-Produkt 
aufgeführt sein. Wenn möglich ist das Herkunftsland anzugeben, mindestens aber 
die Bezeichnung «Import». 

 
6.1.7 Für das Tiefgefrieren wasserhaltiger Produkte kann die MKV eine Deklaration 

verlangen (siehe Artikel 5.8.3). 

  Liste der Zutaten und Zusatzstoffe 
6.1.8 Neben den Zutaten müssen alle Zusatzstoffe zwingend mit der Gattungsbezeichnung 

plus entweder der entsprechenden E-Nummer oder der Einzelbezeichnung deklariert 
werden. Nicht-biologisch erzeugte Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sind als 
solche zu erwähnen. Ein Umgehen der Deklaration auf Grund von Durchtrageeffek-
ten (z.B. beim Auflisten von Zutaten oder Zusatzstoffen, die selbst aus mehr als 
einer Zutat zusammengesetzt sind) ist unzulässig. 

  Besondere Regelung für Gewürze und Kräuter 
6.1.9 Falls Kräuter und/oder Gewürze weniger als 2 Prozent des Gesamtgewichtes des 

Produktes ausmachen, können sie unter den Gesamtbegriff Gewürze und/oder Kräu-
ter aufgelistet werden. Die vollständige und tatsächliche Mischung muss bei der 
Inspektion verfügbar sein. 

 
� zu Kap. 6.1: Weisungen «Anforderungen zur Kennzeichnung von Produkten und 

Werbemitteln mit der Knospe», «Futtermittel», «Alpen (Auszeichnung mit der 
Knospe)», «Gastronomie» und «Allgemeine und produktespezifische 
Anforderungen zur Verarbeitung nach BIO SUISSE Richtlinien» 
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6.2 VERMARKTUNG VON KNOSPE-PRODUKTEN 

  Verkaufsdeklaration 
6.2.1 Die Knospe darf weder in Inseraten noch auf der Informationsebene der 

Verkaufsräume irreführend mit Produkten, welche nicht nach den Vorschriften die-
ser Richtlinien produziert worden sind, in Verbindung gebracht werden. Knospe-
Produkte müssen von anderen Produkten klar abgetrennt werden. 

  Produkteauswahl 
6.2.2 Produkten, die dem Image der Knospe abträglich sind (nicht im Sinne des 

Gesundheitsverständnisses der Konsumentinnen und Konsumenten, mangelhafte 
innere Qualität, Image als stark verarbeitetes Produkt usw.), kann der Lizenzvertrag 
verweigert werden. 

 Zusätzliche Bestimmungen für Marktfahrer und den Verkauf ab Hof 
6.2.3 Am Marktstand oder beim Verkauf ab Hof ist das Anbieten ausgelobter Knospe-

Produkte zusammen mit nicht-biologischen Agrarprodukten und nicht-biologisch 
verarbeiteten Lebensmitteln nur mit Bewilligung der MKV erlaubt. Eine Bewilli-
gung darf nur erteilt werden, wenn eine Täuschung der Konsumenten ausgeschlos-
sen werden kann. 

 
6.2.4 Das gleichzeitige Anbieten des gleichen Produktes in biologischer und nicht-

biologischer Qualität ist verboten. 
 
6.2.5 Erweckt ein Stand oder ein Verkaufslokal den Eindruck, die Verkaufsstelle eines 

Biobetriebes zu sein, ist eine Kennzeichnung mit dem Produzentenausweis notwen-
dig, der belegt, dass der Betrieb anerkannt ist. 

 
� zu Art. 6.2.3-6.2.5: Weisung «Direktvermarktung» 
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7  Kontrolle und Anerkennung 

7.1 KONTROLLPFLICHT 
  

7.1.1  Betriebe und Unternehmen, die einen Vertrag mit der BIO SUISSE abgeschlossen 
haben, werden regelmässig auf die Einhaltung dieser Richtlinien hin kontrolliert. 

7.2  KONTROLLE VON PRODUZENTEN 

  Aufzeichnungen 
7.2.1  Die Betriebe haben den Zukauf und die Verwendung von Düngemitteln, 

Futtermitteln bzw. Futterzusätzen und Pflanzenschutzmitteln auszuweisen. Nach 
diesen Richtlinien unzulässige Hilfsstoffe dürfen auf dem Betrieb keine vorhanden 
sein. 

 
7.2.2  Die Betriebe sind zudem zu einer Aufzeichnung der Produktion und zu einer 

angemessenen detaillierten Buchführung über Zu- und Verkäufe verpflichtet. 

  Kontrolle 
7.2.3 Die Kontrolle erfolgt mindestens einmal jährlich und umfasst den ganzen Betrieb 

einschliesslich Hofverarbeitungsprodukte. Die Kontrollen müssen von einer vom 
Bund (bzw. vom Eidg. Amt für Messwesen) akkreditierten und von der BIO 
SUISSE bezeichneten Kontrollorganisation durchgeführt werden.  

� zu Art. 7.2.3: Liste der zur Kontrolle bzw. Zertifizierung nach BIO SUISSE 
Richtlinien berechtigten Organisationen (Inland) 

� zu Art. 7.2.1-7.2.3: Weisungen «Lohnverarbeitung» und «Hofverarbeitung und 
Zukauf von Bioprodukten» 

 Ausnahmebewilligungen 
7.2.4 Über Ausnahmebewilligungen entscheidet jährlich neu die Zertifizierungsstelle 

unter Einbezug der MKA. Ausnahmebewilligungen werden nur zeitlich beschränkt 
erteilt. 

 
7.2.5  Im Pflanzenschutz werden Ausnahmebewilligungen nur für Spezialzweige erteilt, 

die nicht Teil der Fruchtfolge sind und wenn es sich um Probleme handelt, die im 
biologischen Landbau noch nicht befriedigend gelöst sind. 

 
7.2.6  Lenkungsabgaben: Die MKA kann nicht-biologische Produktionsmittel wie z.B. 

Hilfsstoffe, Futtermittel, Jungtiere bei ungenügender Verfügbarkeit der biologischen 
Alternative befristet auf maximal 3 Jahre mit einer Lenkungsabgabe belegen. Diese 
kann um weitere 2 Jahre verlängert werden, falls der Lenkungszweck noch nicht 
erreicht wurde. Der Ertrag ist zur Verbilligung der biologischen Alternative einzu-
setzen und/oder einem im Interesse des gesamten Biolandbaus liegenden Zweck 
zuzuführen. 

 Wird innerhalb von 30 Tagen nicht von mindestens 3 Mitgliedorganisationen beim 
Vorstand der BIO SUISSE Rekurs eingelegt, tritt der Entscheid in Kraft. Gegen den 
Entscheid des Vorstandes kann innerhalb von weiteren 30 Tagen von mindestens 3 
Mitgliedorganisationen Einsprache zuhanden der Generalversammlung erhoben 
werden. Über eine allfällige aufschiebende Wirkung entscheidet der Vorstand nach 
Anhörung der Präsidenten und Präsidentinnen der Mitgliedorganisationen. 

 Die Höhe der Lenkungsabgabe und der allfälligen Verbilligung wird vom Vorstand 
unter Berücksichtigung der Vorgaben vom 1. Abschnitt dieses Artikels festgelegt. 
Bei veränderter Versorgungssituation können sowohl die Höhe der Lenkungsabgabe 



44 � BIO SUISSE Richtlinien   1.1.2003 

 

als auch diejenige einer allfälligen Verbilligung vom Vorstand, unter Einhaltung 
einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten, geändert werden. 

� zu Art. 7.2.6: Weisung «Lenkungsabgaben beim Jungtierzukauf» 

7.3 KONTROLLE VON VERARBEITUNG UND HANDEL 

  Aufzeichnungspflicht, Buchführung 
7.3.1  Der Lizenznehmer hat die Einhaltung dieser Richtlinien nachzuweisen. 

Aufzeichnungen und Buchhaltung müssen auf allen Stufen des Verarbeitungspro-
zesses nachvollziehbar sein, von der landwirtschaftlichen Erzeugung über Transport, 
Lager, Silo, eigentliche Verarbeitung und Verpackung beim Verarbeiter oder Gross-
händler bis zum Einzelhandel. 

 
 Die Dokumentation muss sich erstrecken über: 

�� Partienummern, Daten, Mengen, Art der eingegangenen, verarbeiteten, gelager-
ten und ausgelieferten Produkte 

�� Details über Lieferanten, einschliesslich Garantie (Zertifikate) über die biologi-
sche Erzeugung der Produkte 

�� Rezepte einschliesslich Verarbeitungs- und Lagerverluste 
�� Fliessdiagramme 
�� Mittel und Verfahren zur Reinigung und Schaderregerkontrolle 

  
7.3.2 Jedes Produkt muss bis zu seinem Herkunftsort identifizierbar sein. Werden 

Produkte verschiedener Herkunft im Lager oder im Verarbeitungsprozess gemischt, 
muss die Herkunft in der Buchhaltung ersichtlich sein. 

 Die Lizenznehmer müssen von jeder Charge eine getrennte Probe für die Zeit 
aufbewahren, in der das Produkt üblicherweise im Handel ist. Ausnahmen können 
von der BIO SUISSE bewilligt werden. Die BIO SUISSE kann über die Kontroll-
stelle für bestimmte Produkte Stichproben einholen und an neutraler Stelle hinterle-
gen lassen. 

  Kontrolle 
7.3.3 Die Kontrolle erfolgt mindestens einmal jährlich zu einem geeigneten Zeitpunkt. 

Die Kontrollen müssen von einer vom Bund (bzw. vom Eidg. Amt für Messwesen) 
akkreditierten und von der BIO SUISSE bezeichneten Kontrollorganisation durchge-
führt werden. Bei der Kontrolle wird die Einhaltung dieser Richtlinien sowie der 
allgemeinen Lizenzvertragsbedingungen überprüft. Es werden insbesondere alle 
Einrichtungen, die mit der Herstellung der biologischen Produkte im Zusammen-
hang stehen, sowie die Warenflüsse kontrolliert. 

� zu Art. 7.3.3: Liste der zur Kontrolle bzw. Zertifizierung nach BIO SUISSE 
Richtlinien berechtigten Organisationen (Inland) 

� zu Kap. 7.3: Weisung der MKV «Allgemeine Anforderungen» (gültig für 
Lizenznehmer) und Weisungen «Hofverarbeitung und Zukauf von Bioprodukten» 
sowie «Lohnverarbeitung» 

7.4  ZERTIFIZIERUNG NACH BIO SUISSE RICHTLINIEN 
  
7.4.1 Die Zertifizierung nach BIO SUISSE Richtlinien wird für alle Produzenten bzw. 

Verarbeitungs- und Handelsbetriebe durch eine von der BIO SUISSE bezeichnete 
und vom Bund (bzw. vom Eidg. Amt für Messwesen) akkreditierte Zertifizierungs-
stelle durchgeführt. Eine Anpreisung von zertifizierten Produkten mit der Knospe 
oder die Bezugnahme auf die BIO SUISSE Richtlinien bei der Vermarktung ist nur 
nach Vergabe der Knospe durch die BIO SUISSE zulässig. 
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� zu Art. 7.4.1: Liste der zur Kontrolle bzw. Zertifizierung nach BIO SUISSE 
Richtlinien berechtigten Organisationen (Inland) 

 Rekurse 
7.4.2  Rekurse gegen Entscheide der Zertifizierungsstelle sind an die Zertifizierungsstelle 

zu richten. 

7.5  VERGABE DER KNOSPE 
  
7.5.1 Der Abschluss eines Produzenten- resp. Lizenzvertrages mit der BIO SUISSE ist 

Voraussetzung zur Berechtigung der Kennzeichnung von Produkten mit der Knospe. 
Ebenfalls Voraussetzung ist die Zertifizierung nach den BIO SUISSE Richtlinien. 
Über die Vergabe der Knospe entscheiden die Markenkommissionen «Anbau», 
«Verarbeitung/Handel» sowie «Import».  

  Rekurse 
7.5.2  Rekurse gegen Entscheide der Markenkommissionen der BIO SUISSE werden vom 

Vorstand der BIO SUISSE behandelt. 

7.6  VERSTÖSSE UND SANKTIONEN 
  
7.6.1 Die Sanktionen bei Verstössen gegen diese Richtlinien sind im Sanktionsreglement 

der BIO SUISSE festgelegt. Die schwächste Sanktion ist die Verwarnung mit Frist 
zur Behebung des Mangels. Die stärkste Sanktion ist die Aberkennung eines Betrie-
bes bzw. die Auflösung des Produzenten- resp. Lizenzvertrages mit Zahlung einer 
Konventionalstrafe und allfälligem Schadenersatz sowie der Veröffentlichung des 
Entscheides. 

  Rekurse 
7.6.2  Rekurse gegen Sanktionen sind an die verfügende Stelle (gemäss Rechtsmittelbeleh-

rung) zu richten. 
 

� zu Kap. 7.6: Sanktionsreglemente «Verarbeitung und Handel» und 
«Produzentenbetriebe» 
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8 Anhänge 
ANHANG 1  

ZUGELASSENE HILFSMITTEL ZUR DÜNGUNG UND 
BODENVERBESSERUNG 
  
Zur Düngung und Bodenverbesserung sind im biologischen Landbau folgende Mit-
tel erlaubt (die Kriterien in der Weisung Nährstoffversorgung müssen in jedem Fall 
eingehalten werden): 
 
1.  Hofeigene Dünger 
�� Stallmist, frisch oder unter Luftzutritt verrottet 
�� Jauche/Gülle nach aerober Aufbereitung (rühren und wenn möglich Belüftung) 
�� organische Abfälle und Ernterückstände, unter Luftzutritt verrottet 
�� organisches Mulchmaterial 
�� Gründüngung 
�� Strohdüngung 
�� Häusliche Abwässer: sind nur aus dem eigenen Betrieb und nur gemischt mit 

einem Mehrfachen an Rinder- und/oder Schweinegülle und gemeinsam mit die-
ser aufbereitet, zugelassen. 

  
2. Zugeführte organische Dünger 
�� Kompost 
�� betriebsfremder, tierischer Mist/Jauche/Gülle und organische Abfälle gemäss 

Weisung Nährstoffversorgung 
�� Produkte und Nebenprodukte tierischen Ursprungs wie Horn-, Haar- und Feder-

abfälle* 
�� Algenprodukte 
�� organische Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie (ohne chemische Rück-

stände)  
�� Sägemehl und Rindenabfälle (ohne chemische Behandlungsmittel) 
 
3. Zugeführte mineralische Dünger 
�� Gesteinsmehle wie Urgesteinsmehl, Quarzmehl, Basaltmehl und Tonerdemehle 

wie Bentonit und andere 
�� Meeralgenkalk 
�� möglichst langsam wirkende Düngekalke (Dolomitkalk, kohlensaurer Kalk; 

keine Brand- und Löschkalke) 
�� Rohphosphate, Thomasmehl, Thomaskalk (nur mit niedrigem Schwermetallge-

halt) 
�� kalihaltige Silikat-Gesteinsmehle (Feldspäte, Glimmer) 
�� Patentkali (Kalimagnesia), Kalisulfat (nur bei auf Grund von Bodenproben 

festgestelltem Kalimangel) 
 
4.  Präparate zur Beschleunigung der Kompostierung und der Umsetzungs-

vorgänge im Boden 
Zur Beschleunigung der Kompostierung und der Umsetzungsvorgänge im Boden 
sind ausschliesslich Massnahmen und Präparate aus einem der methodisch-
biologischen Verfahren anzuwenden. 
Zugelassen sind: 
�� pflanzliche Präparate 
�� Algenextrakte 
�� Bakterienpräparate 
�� biologisch-dynamische Präparate 
 
                                                           
* Gemäss den aktuellen Bestimmungen der Behörden 
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5.  Mittel zur Stärkung der Pflanzen 
�� pflanzliche Extrakte und Präparate wie Aufgüsse und Tee 
�� Algenextrakte 
�� Gesteinsmehle, Bentonite und andere Tonmineralien 
�� biologisch-dynamische Präparate 

 
 

� zu Anhang 1: Hilfsstoffliste des FiBL, Teil «Zugelassene Dünger und 
Handelssubstrate» 
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ANHANG 2 

ZUGELASSENE PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL 
 
Es dürfen grundsätzlich nur von der eidg. Bewilligungsbehörde (Eidg. Forschungs-
anstalt Wädenswil) bewilligte Mittel, welche in der Hilfsstoffliste des FiBL enthal-
ten sind, angewendet werden. Ausgenommen sind mechanische Bekämpfungsmittel. 
Alle Auflagen wie Aufwandmengen und Wartefristen sind einzuhalten. 
Zugelassen sind demnach: 
 
1. Biologische und biotechnische Massnahmen: 
�� Insektenabwehr mit Pheromonen wie die Verwirrungstechnik 
�� Repellents pflanzlicher und tierischer Herkunft 
�� natürliche Feinde wie z.B. Schlupfwespen, Raubmilben, Nematoden und Gall-

mücken im Freiland und Gewächshaus 
�� natürliche Mikroorganismen wie Bacillus thuringiensis, Granulose-Virus, insek-

tenpathogene Pilze 
�� mechanische Abwehrmittel wie Kulturschutznetze, Schneckenzäune, beleimte 

Kunststoff-Fallen und Leimringe 
 
2.  Präparate gegen Pilzkrankheiten: 
�� Schwefelpräparate in raubmilbenschonender Konzentration im Obst-, Wein- 

und Gemüsebau 
�� anorganische Kupferpräparate im Obst-, Wein-, Gemüse-, Kartoffel- und Hop-

fenanbau (gesetzlich maximal zulässige Aufwandmenge: 4 kg Reinkupfer pro 
Hektar und Jahr). Höchstmengen Reinkupfer pro Hektar behandelte Fläche und 
Jahr:  

- Kernobst 1,5 kg 
- Steinobst 4 kg 
- Beerenobst 2 kg 
- Gemüse 4 kg 
- Kartoffel 4 kg 
- Hopfenanbau 4 kg 
- Weinbau 4 kg, wobei diese Menge über einen Zeitraum von 5 Jahren 

bilanziert werden kann. Dabei darf die Höchstmenge von 6 kg pro 
Hektar und Jahr auf keinen Fall überschritten werden. Für Einsatz-
mengen über 4 Kilo pro Hektar und Jahr besteht eine obligatorische 
Meldepflicht an die Zertifizierungsstelle. 

 
3.  Präparate gegen tierische Schädlinge: 
�� Schmierseifenpräparate 
�� Pflanzenextrakte wie Pyrethrum, Rotenon, Quassia, Tabak 
�� Pflanzenöle und Mineralöle 
�� Schwefelpräparate 
 
4.  Beistoffe 
�� Weissöle und Kiefernharzöl als Beistoffe zur Effizienzsteigerung 

 
 

� zu Anhang 2, Teil A: Hilfsstoffliste des FiBL, Teil «Zugelassene 
Pflanzenbehandlungsmittel» 
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ANHANG 3 

DEFINITION RAUFUTTER BIO SUISSE 
�� Futter von Dauer- und Kunstwiesen frisch oder konserviert 
�� Ackerfutterkulturen inklusive Getreideganzpflanzen (inkl. Mais) frisch, siliert 

oder getrocknet 
�� Zuckerrübenschnitzel 
�� Futterrüben unverarbeitet 
�� Kartoffeln unverarbeitet 
�� Abgang aus Obst- und Gemüseverarbeitung (Äpfel, Karotten, Randen, etc.) 
�� Biertreber 
 
Maisganzpflanzen werden zum Raufutter gezählt; jedoch wird z. B. Mais-
Kolbenschrot bereits unter der Kategorie Kraftfutter eingeteilt. 
 
Die Aufzählung ist abschliessend. 
 
 

ANHANG 4 

DEFINITION TIERKATEGORIEN FÜR DIE BERECHNUNG 
DER FÜTTERUNGSPARAMETER 
Tierkategorie Verzehr pro Jahr 

pro DGVE (dt TS) 
Verzehr pro Jahr 
pro Tier oder Platz (dt TS) 

Milchkühe (5'000 kg Milch*) 55  
Rindvieh Fleischproduktion 55  
AUFZUCHT RINDVIEH 55  
Pferde 55  
Milchschafe 55  
Fleisch- und Aufzuchtschafe 55  
Milchziegen 55  
Fleisch- und Aufzuchtziegen 55  
Übrige Raufutterverzehrer 55  
Zuchtschweine und Ferkel 38 17 pro Platz/ Jahr 
Mastschweine (3 Um-
triebe/J.) 

40 2 / Tier bzw. 6 pro Platz 

Legehennen 40 0.4 / Platz.  
Mastpoulets (5,5 Umtriebe/J.) 84 (bei 5.5 Um-

triebe) 
5,5 kg/ Tier bzw. 30 kg/ 
Platz 

 
*DGVE-Faktor für Milchkühe: Bei einer Jahresmilchleistung von 5'000 kg bis 5'999 
kg wird der Faktor von 1 DGVE eingesetzt. Je 1'000 kg höherer oder tieferer Milch-
leistung steigt oder sinkt der DGVE-Faktor für Milchkühe um 0.1 (4'000 kg bis 
4'999 kg = 0.9 DGVE / 6'000 kg bis 6'999 kg = 1.1 DGVE / 7'000 kg = 1.2 DGVE / 
usw. 
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ANHANG 5 

ZUGELASSENE KONVENTIONELLE FUTTERMITTEL 
 
Dieser Anhang ist gültig ab dem 1.1.2004 und wird periodisch von der MKA ange-
passt. 
 
Nachfolgend aufgelistete Komponenten dürfen noch in nicht-biologischer Qualität 
eingesetzt werden. Die Herkunft der Komponenten kann auf bestimmte Länder, 
Regionen oder Kontinente eingeschränkt werden (Angabe in Klammer). Es handelt 
sich um eine Positivliste, d.h. nicht aufgeführte Komponenten müssen zwingend in 
Knospe-Qualität (gemäss Richtlinien Art. 3.1.8) zugeführt werden. 
�� Kartoffeleiweiss 
�� Maiskleber (Herkunft Europa) 
�� Milchpulver in Ergänzungsfuttermittel für Ferkel 
�� Mühlennachprodukte 
�� Raufutter (Herkunft Schweiz, direkte Nachbarländer) 
�� Zuckerrübenmelasse 
 
Es dürfen jedoch maximal die nachfolgend aufgeführten Anteile an nicht-
biologischem Futter gemessen an der Trockenmasse eingesetzt werden: 
 
 Anteil in der Gesamtration Anteil in Hilfsstoffknospe-

zertifiziertem Futter 
Wiederkäuer [%] 10 20 
Nichtwiederkäuer [%] 20 20 
 
 
 

 



51 � BIO SUISSE Richtlinien   1.1.2003 

 

ANHANG 6  

VERZEICHNIS ZUSÄTZLICHER UNTERLAGEN 
 
Die in den Richtlinien mit einem � bezeichneten zusätzlichen Reglemente und 
Unterlagen können bei der BIO SUISSE bezogen und die meisten davon auf der 
Internetseite der BIO SUISSE im PDF-Format heruntergeladen werden: 
 
BIO SUISSE  
Margarethenstrasse 87 
4053 Basel 
Tel.: 061 385 96 10 
Fax: 061 385 96 11 
E-Mail: bio@bio-suisse.ch 
Internetseite: www.bio-suisse.ch 
 
 
Namentlich handelt es sich hierbei um: 
 
1. Weisungen Teil Produzenten (inkl. Anhang Merkblätter MKA) 
2. Weisungen Teil Lizenznehmer und Hofverarbeiter 
3. Ausführungsbestimmungen MKA 
4. Ausführungsbestimmungen MKI 
5. Kriterienkatalog zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen Teil Produ-

zenten 
6. Hilfsstoffliste: Zugelassene und empfohlene Hilfsstoffe für den biologischen 

Landbau 
Herausgeber: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und geneh-
migt von der BIO SUISSE 

7. Hilfsstoffliste für die Fischzucht 
Herausgeber: FiBL, 5070 Frick; BIO SUISSE, 4053 Basel 

8. Liste zugelassene Reinigungsmittel 
9. Futtermittelliste: Beurteilung von Futtermitteln für den Einsatz im biologi-

schen Landbau 
Herausgeber: RAP, 1725 Posieux; FiBL, 5070 Firck; BIO SUISSE, 4053 Basel 

10. Positivliste: Frischprodukte aus Übersee 
11. Liste der zur Kontrolle bzw. Zertifizierung nach BIO SUISSE Richtlinien 

berechtigten Organisationen (Inland) 
12. Sanktionsreglement Teil Produzenten 
13. Sanktionsreglement Teil Lizenznehmer 
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ANHANG 7 

DIE BIO SUISSE MITGLIEDORGANISATIONEN 
 
 
Aargauische Biolandbau-Vereinigung (ABV) 
Präsident: Herr Ueli Steiner, Niederhofen 135, 5044 Schlossrued,  
Tel. 062 721 26 35, Fax 062 721 62 09, E-Mail: steiner.ueli@bluewin.ch 
 
Association Bio-Neuchâtel 
Président: Monsieur Laurent Debrot, 2202 Chambrelien,  
tél. 032 855 14 53, fax 032 855 17 18, e-mail: laurent.debrot@biosem.ch  
 
Bärner Bio Bure (BBB) 
Präsident: Herr Res Bärtschi, Bifängli, 3432 Lützelflüh-Goldbach,  
Tel. 034 461 01 14, Fax 034 461 03 07, E-Mail: res.baertschi@datacomm.ch 
 
Biofarm 
www.biofarm.ch 
Postfach, 4936 Kleindietwil,  
Tel. 062 957 80 50, Fax 062 957 80 59, E-Mail: mailbox@biofarm.ch  
Präsident: Herr Roman Abt, Rütihof, 5624 Bünzen,  
Tel. 056 666 13 21, Fax 056 666 33 24, E-Mail: r.abt.ruetihof@bluewin.ch 
 
Bioterra, Schweiz. Gesellschaft für biologischen Landbau  
www.bioterra.ch 
Präsident: Herr Johannes Pfenninger, Schlosshalde, 7415 Pratval,  
Tel. 081 655 11 50, Fax 081 630 11 51, E-Mail: jpfenninger@spin.ch  
Geschäftsführer: Herr Ueli Affolter, Dubsstr. 33, 8003 Zürich,  
Tel. 01 463 55 14, Fax 01 463 48 49, E-Mail: service@bioterra.ch 
 
Biotta AG Anbauvereinigung 
Präsident: Herr Bernhard Grieder, Pflanzbergstr. 8, 8274 Tägerwilen,  
Tel. 071 666 80 80, Fax 071 666 80 81 
 
Bio-Bauern beider Basel 
Präsident: Herr Andreas Ineichen, Bruderholzhof, 4104 Oberwil,  
Tel. 061 401 27 24, E-Mail: bruderholzhof@bluewin.ch 
 
Bio Bauern Ob- und Nidwalden 
Präsident: Herr Wendel Odermatt, Lochrüti, 6386 Wolfenschiessen, 
Tel. 041 628 27 04 
 
BIO-FORUM MÖSCHBERG 
Präsident: Herr Martin Köchli, Weissenbach, 5632 Buttwil,  
Tel. 056 664 15 52, Fax 056 664 16 62, E-Mail: koechli.m@bluewin.ch 
 
Bio-Gemüse AV-AG  
Präsident: Herr Manfred Wolf, Zährli 9, 3285 Galmiz,  
Tel. 026 672 34 00, Fax 026 672 34 01 
 
Bio Glarus 
Präsident: Herr Jakob Rychen, Obstock, 8753 Mollis,  
Tel. 055 612 15 20, Fax 055 612 20 81, E-Mail: jakob.rychen@freesurf.ch 
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BIO GRISCHUN 
Präsident: Herr Cla Denoth, Chasa Muglinèr 115, 7551 Ftan,  
Tel. 081 864 16 09, Fax 081 864 71 18, E-Mail: meta.denoth@freesurf..ch 
 
Bio Fribourg 
Président: Monsieur François Muller, Route du Moos 2, 1785 Cressier,  
tél./fax 026 674 16 30, e-mail: françoism@bluewin.ch 
 
Bio-Jura 
www.jura.ch/liens/biojura 
Président: Monsieur Hanno Schmid, Ferme de Cerniévillers, 2353 Les Pommerats,  
tél. 032 952 19 19, fax 032 952 19 10, e-mail: cernievillers@bluewin.ch 
 
BIO LUZERN 
Präsident: Herr Hans Wyss-Fischer, Ammergehrigen, 6102 Malters,  
Tel./Fax 041 497 32 63 
 
Bio-Ring Appenzellerland 
Präsident: Herr Ernst Graf-Beutler, Altenstein 473, 9410 Heiden,  
Tel. 071 891 25 76, Fax 071 891 30 01, E-Mail: graf.beutler@gmx.ch 
 
BIO TICINO (Associazione per l’agricoltura biologica della Svizzera italiana) 
Presidente: Signor Guido Oehen, Tenuta Spinello, 6997 Sessa,  
tel. 091 608 26 66,  
fax 091 608 20 91, natel 079 621 78 53 
 
Bio Uri 
Präsident: Herr Osi Ziegler-Bissig, Wyssig, 6377 Seelisberg,  
Tel. 041 820 21 41, 
E-Mail: family-ziegler@bluewin.ch 
 
BioValais 
http://navig.valaisinfo.ch/CVAgri/Fr/Frame1736.htm 
Président: Monsieur Gérard Constantin, Petit Chasseur 96, 1950 Sion,  
tél./fax 027 323 42 00, natel 079 479 77 52, e-mail: ge.constantin@bluewin.ch 
 
Bio-Vaud 
www.biovaud.org 
Président: Monsieur François-Philippe Devenoge, La Forge, 1301 Dizy,  
tél./fax 021 861 38 52, e-mail: fphd@freesurf.ch 
 
BIOVIN, Schweizerischer Bio-Weinbauverein 
www.biovin.ch 
Président: Monsieur Willy Cretegny, rte du Mandement 101, 1242 Satigny,  
tél. 022 753 22 87, fax 022 753 40 23, e-mail: deviniere@worldcom.ch 
 
Demeter Schweiz (Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft) 
www.demeter.ch 
Präsident: Herr Christian Butscher, Mättenbach, 4934 Madiswil,  
Tel./Fax 062 965 28 40 
Sekretariat: Frau S. Küffer, Grabenackerstr. 15, 4142 Münchenstein,  
Tel. 061 416 06 43, Fax 061 416 06 44, E-Mail: kuefferheer@dplanet  
 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) 
www.fibl.ch 
Präsident: Herr Dr. Otto Stich, Institutsleiter: Herr Dr. Urs Niggli  
Ackerstrasse, 5070 Frick,  
Tel. 062 865 72 72, Fax 062 865 72 73, E-Mail: admin@fibl.ch 
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Oberwalliser Bio-Vereinigung 
Präsidentin: Frau Daniela Imhof, Hof Schmeli, 3900 Brig,  
Tel. 027 923 00 51, Fax 027 924 43 05 
 
PROGANA 
www.progana.ch 
Président: Monsieur Dominique Delay, Le Moulin, 1372 Bavois,  
tél. 024 441 45 90, fax 024 441 44 89 
 
Schweizer Bergheimat 
Präsidentin: Frau Claudia Capaul, Valengiron, 2742 Perrefitte,  
Tel. 032 493 30 25, Fax 032 493 30 27 
 
Schwyzer Bio-Bauern 
Präsident: Herr Robert Schuler, Überwurf, 6417 Sattel,  
Tel. 041 835 13 07, Fax 041 835 17 27, E-Mail: robert.schuler@mythen.ch 
 
Solothurnische Bio-Bauern 
www.biobauern-solothurn.ch 
Präsident: Herr Martin Riggenbach, Rosegghof, Weissensteinstr. 76,  
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